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E. Praxisreformvorschläge zur Gesamtstärkung von Kirchenmusik im Kirchenbezirk

I. Problemperspektiven
Auf der Basis der beiden vorliegenden Befragungen sowie den Praxiserfahrungen und Einschätzungen der AG-TeilnehmerInnen ergibt sich folgendes Gesamtbild der aktuellen Situation von Kirchenmusik für unseren eher traditionell-ländlich geprägten Kirchenbezirk:

1. Das noch glänzende Außenbild - kirchliche Musik berührt und verbindet Menschen

Der Stellenwert, die Pflege und Wertschätzung von Kirchenmusik innerhalb des kirchlichen Lebens und in der Öffentlichkeit ist noch immer sehr hoch. Nimmt man die Ergebnisse der innen- und außerkirchlichen Gesamtbefragung "Zur Bedeutung von Kirche im Gebiet des Evangelischen Kirchenbezirks Brackenheim" von 1998 hinzu (Bewertungsspitzenrang der Kirchenmusik noch vor der Diakoniearbeit), so zeigt sich beeindruckend: Sowohl bei Kirchenaktiven wie bei schwächer Kirchenverbundenen gehört das gesungene und musizierte Gotteslob, alle Formen und Existenzweisen von Kirchenmusik, zu den beliebtesten, bejahtesten und ausstrahlungskräftigsten 

Verkündigungs- und Kulturbotschafterinnen christlichen Lebens in einer, auch bei uns dominant säkularisierten Gesellschaft.

Wie auch die neueren vorliegenden Befragungsergebnisse gezeigt haben, ist die kirchliche Musik sowohl generationenspezifisch wie generationenübergreifend ein gemeinschaftsstiftendes Band. Unübersehbar ist ihr Beitrag zur Kultur und Identitätsstiftung in Geschichte und Gegenwart. 

Wo Menschen Emotionen durchleben, ja wo sie leben, wirkt Musik stützend, tröstend, heilend, sie stiftet Freude und Trost. Besonders gilt dies an Schwellensituationen, wo Änderungen des Lebens zu verkraften sind, positive oder negative: Gerade bei den Kasualien besteht oft eine große Dankbarkeit der Angehörigen - sei es für die festliche musikalische Gestaltung einer Trauung oder eines Ehejubiläums, sei es für die trostreiche und innige musikalische Begleitung bei einem Trauergottesdienst in Kirche, Aussegnungshalle und am Grab.

Vielfältig und unverzichtbar sind die kirchenmusikalischen Dienste im gemeindlichen Miteinander der Gottesdienste, Gruppen und Kreise: durch Kirchen-, Posaunenchöre, Musikgruppen und alle sonstigen Musikaktiven vom Gitarristen zu Beginn der Gruppenstunde bis zum mitpredigenden Beitrag der/s OrganistIn im Gottesdienst. Wo Dank und positive Rückmeldung für einen Gottesdienst laut wird, von kirchennahen wie kirchenferneren Menschen, so geschieht dies ganz bestimmt gern in einem besonders schönen musikalischen Gottesdienst. Im Besonderen gilt dies auch für den gemeindlichen Brückenschlag durch Besuche und Auftritte in Krankenhäusern und Altenheimen und beim Jubilarsingen. Nicht wegzudenkender Bestandteil gemeindlichen Musizierens ist schließlich die Aktivität der kirchlichen Musikgruppen auch bei der Mitgestaltung von Festen / Festzeiten. 

Bei eigens veranstalteten Konzerten aller Art - klassisch, jazzig oder popular wie bei Auftritten von „ton-art“, „GottLob“, "Ars laudandi" oder beim "Christmals-colour-Festival" - ruft die Kirchenmusik viele musikbegeisterte Menschen in die kirchlichen Räume - Menschen, die nicht zuletzt auf diese Weise nach Ausdrucksweisen des Glaubens suchen. 

Doch auch außerhalb der kirchlichen Räume haben Auftritte wie die der Bläser beim "Blumensommer“ in Nordheim größte positive Außenwirkung und ziehen Menschen in ihren Bann.

2. Das problematische Innenbild - zwischen schwindenden Traditionen, Superstarsuche und beredtem Schweigen

Dieser starken Außenwahrnehmung und allgemeinen, inneren Wertschätzung widersprechen aber in Teilen - und zwar wachsend - folgende Problemfaktoren in Gemeinden/Bezirk und im familiär-persönlichem Leben von und mit Kirchenmusik: Wie man Kirchenmusik konkret vor Ort wahrnimmt, in ihrer Ist- und Zukunftsstärke sowie in ihren Inhalten, Formen (traditionell/modern) und realexistierenden Trägern (OrganistInnen, gemeindliche Sing- und Musizierfreude /-fähigkeit, Chören, DirigentInnen, haupt- und nebenberuflicher KirchenmusikerInnen, PfarrerInnen und KirchengemeinderätInnen) einschätzt und insgesamt engagiert fördert, da gibt es erhebliche Defizite, Spannungen, Unterschiede, die u.E.: bezeugen: Kirchenmusik ist in einem großem schwierigem Umbruch, ja auch in manchem in der Krise und zukunftsgefährdet! Und diese Problemanzeige gilt u.a. für folgende Kernbereiche:

2.1 Änderung der musikalische Gewohnheiten

Die Fähigkeit und Bereitschaft zum Singen gehen in unserer Gesellschaft geradezu dramatisch zurück. Das wird exemplarisch in der Kirche spürbar, fast dem einzigen Ort, wo Menschen noch regelmäßig zum gemeinsamen Singen eingeladen sind. Bei Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten, Beerdigungen oder großen Festgottesdiensten nimmt die Zahl derjenigen Gottesdienstbesucher, die stumm dasitzen und (trotz herzlicher Einladung) auch ganz "normale" Traditionschoräle/-lieder nicht mehr mitsingen wollen oder können, erschreckend zu. 

Ab der mittleren Generation abwärts (Jugend bis 50-Jährige) sinkt die Vertrautheit mit den Liedern (Texten und Melodien) des Gesangbuchs rapide ab. D.h. Bibel und Gesangbuch werden wachsend nicht mehr aktiv genutzt.

Auch Kirche bekommt nun massiv die gewaltigen Verhaltensveränderungen durch die neuen musikalischen Massenmedien (Radio, Fernsehen, Musikvideo, CD, MP3-Player etc.) zu spüren. Einerseits wird rund um die Uhr mehr Musik gehört denn je und "Musizieren" als Lieblingsfreizeitbeschäftigung von allen Generationen angegeben. Andererseits sind rund 90% aller MusikfreundInnen passive Konsumenten und nur noch 8% aktiv Musizierende (Singen, Instrumente). Die insbesondere vom Protestantismus jahrhundertelang gepflegte christliche Musikkultur droht in der Postmoderne verloren zu gehen - und mit ihr vor allem deren Glaubensinhalte (Liedtexte und liturgische Stücke als Bekenntniserinnerung, Befestigung und missionarische Botschaft).

2.2 Änderung des privaten und familiären Glaubenslebens
All dies hat nun enorme Auswirkungen für das private und familiäre Glaubensleben, für ein dramatisches Absinken traditioneller evangelischer Hausfrömmigkeit. Damit verbunden ist auch ein weitgehender Verlust privaten und familiären Singens geistlicher Lieder zu den Tagzeiten und in Festzeiten; d.h. der Protestantismus als "häusliche Singbewegung" und musizierte Glaube existiert nur noch am Rande. Damit bricht aber in unseren Familie und besonders bei den Kindern / Jugendlichen eine der stärksten Säulen christlicher Erziehung und Prägung - nämlich durch das gemeinsam gesungene Glaubenslied - mit fatalen Folgen weg.

Und diesen rasanten Abbruch häuslicher evangelischer Singtradition bekommen wir bei Normalgottesdiensten (extremer noch Kasualien) und bei allen chorischen Einladungsangeboten zu aktiver Beteiligung schmerzlich zu spüren.

2.3 Auflösung der Beerdigungs- und Leichenchöre

Die meisten unserer Beerdigungs-/Leichenchöre haben sich aufgelöst und die große Mehrheit unserer Kirchenchöre haben schwere Existenzsorgen (starke Überalterung, fehlende Männerstimmen, riesige Nachwuchsprobleme, z.T. auch mit jungen, befähigten DirigentInnen, Auftrittsprobleme aus zeitlichen und Dienstbereitschaftsgründen).

2.4 Fehlende Basis
Unübersehbar ist, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig darum bemüht haben, eine neue, aktive Basis "von unten" für das gesungene und musikalische Gotteslob aufzubauen. Wir haben es versäumt, uns als PfarrerInnen, Gemeinden, Kirchenmusikverantwortliche um Folgendes viel intensiver zu bemühen:

· Bewusste Einladung und Anleitung von Großeltern, Eltern und Kindern zum "geistlichen Singen und Musizieren" in der Familie, dies dann auch in Kinderkirche, Schule, KU und Jugendarbeit. 

· Selbstkritisch müssen wir ebenso feststellen: Es gibt zu wenig Kinder- und Jugendchöre, moderne Gospel-, Pop-, Kirchenchöre, aber auch Flöten-, Orff-Instrumente-, Gitarrengruppen, kirchliche Keyboardspieler und Schlagzeuger, Gelegenheits-/ Freizeit-, Eltern-, Kind-, Seniorenchöre. Die attraktive "ten-sing"-Bewegung für Kids und Teenies sowie die neuen "Mach-Mit"-Musik-Formen mit Bewegungsliedern, Klatschen, Körpersprache, eingängigen Melodien und Texten sind bei uns bisher entweder gar nicht oder verspätet und noch viel zu wenig intensiv aufgegriffen worden.

2.5 Zu wenig vorhandene Jugend-Gottesdienste
Bezirklich "verschlafen" haben wir auch weitgehend die Initiierung und Förderung einer bewussten "Jugend-Gottesdienst-Musikkultur" in unseren Gemeinden (dies meist nur als EJW-typische Sondergestaltung). Unsere jetzt in ca. 5 Gemeinden vorhandenen Lobpreis-Musikgruppen/Gottesdienstbands entstanden aus örtlicher und privater Initiative und ohne bezirkliche Förderung; dasselbe gilt auch für populare Musik- und Chorformationen wie „ton-art“ und „Ars laudandi“.

2.6 Notwendigkeit einer kirchenmusikalischen Gesamtreform

Wir haben uns aufs Ganze viel zu wenig (oder nur individuell bzw. stärker in einigen wenigen Gemeinden und intensiv beim EJW, bei den meisten Posaunenchören, landeskirchlichen Gemeinschaften (Apis, Liebenzeller / EC) und freien evangelischen Bewegungen (z.B. "Jesus factory" Botenheim) - der gewaltigen Herausforderung gestellt, dass sich die Sing- und Musizierfähigkeiten, Stilrichtungen, Wünsche, Geschmackspräferenzen, Engagementmöglichkeiten/Bereitschaft und das gesamte geistig-kulturelle, soziale Bedingungsgeflecht für Kirchenmusik fundamental verändert hat, insbesondere bei den jungen, aber auch bei der mittleren und älteren Generation. Auf diese kirchenmusikalische Gesamtreform-Herausforderung, dem Herrn aus dem Schatz "alten" Gotteslobs heraus "ein neues Lied" zu singen und zu spielen, haben wir bisher weder theologisch-inhaltlich, noch kantoral, erziehungs-fördernd praktisch, noch unseren Ressourcen und Strukturen entsprechende, gemeindlich-bezirkliche Gesamtantworten gegeben. 

Deshalb müssen wir es als selbstkritischen Fakt akzeptieren: 
Wir haben es als bezirklich und örtliche Kirchenmusikverantwortliche (Kirchenmusiker, PfarrerInnen, Chorsprecher, EJW, Posaunenchöre, Kirchengemeinderäte, Kirchenbezirksausschuss, Synode) in den letzten ca. 20 Jahren schlicht versäumt, uns intensiv gemeinsam inhaltliche und strukturelle Gedanken über Gestalt und Gehalt von glaubens- und gemeinschaftsstiftender Kirchenmusikförderung zu machen; wir ließen die Dinge "laufen" nach dem Motto: Jeder nach seinem Geschmack, wie er kann und mag oder man eben halt vor Ort in seinem Bereich, isoliert für sich, sich den Problemen stellt oder an ihnen scheitert.

2.7 Fehlende Vernetzung

Was bei uns (ähnlich in vielen anderen Kirchenbezirken) fehlt, ist die intensive Vernetzung und Zusammenarbeit aller Kirchenmusikverantwortlichen in regelmäßigen Treffen, massiver Förderung der Aktiven und kreativer Problembewältigung. Dies wurde u.E. auch von Seiten der Landeskirchenmusik viel zu wenig basisnah und konzentriert gefördert und gefordert und durch konstante Reformimpulse initiiert. Das, um was wir uns jetzt einzelbezirklich bemühen, hätte schon längst als inhaltlich-praktische Erneuerungskonzeption zu breitester Unterstützung der Basis von den Landeskirchenmusikverantwortlichen, Chor- und Kirchenmusikverbänden in die Gemeinden und Bezirke überzeugend hineingetragen werden müssen und als Leitlinien allgemeine Gültigkeit bekommen müssen. Und zwar so wie es z.B. württembergische Kirchenmusiker wie Ingo Bredenbach, Winfried Dalferth und andere als Aufgabe bewusst machen. Weil dies aber bisher nicht geschehen ist, "versickert" sehr vieles von dem wirkungslos, was in der Zeitschrift für Württembergische Kirchenmusik, bei der Arbeitsstelle für musisch-kulturelle Bildung (beim EJW) oder in zahlreichen Praxisfortbildungen der Landeskirche an klassischer und populärer Aus/Fortbildung sowie innovativer Chorneuarbeit und Gottesdienstgestaltung angeboten wird für alle Generationen.

Das Meiste davon ist bei den KirchenmusikträgerInnen /Aktiven bei uns im Bezirk entweder kaum bekannt bzw. wird nicht zur Kenntnis genommen. Oder es wird bisher kaum finanziell-ideell gefördert und genutzt. Dies wirkt sich ebenso defizitär auf unsere gottesdienstliche Kirchenmusik wie auf das chorische Leben und die gesamte individuelle und gemeindliche Kirchenmusikfreude aus. 

2.8 Mangel an theologischer / pastoralpraktischer Reflektion

Ebenso hat es u.E. auch von seiten des Lehramts in der Kirche, in der praktischen Theologie und ebenso des Pfarrkonvents Brackenheim (je im Gespräch mit den KirchenmusikträgerInnen sowie Chor- und Musikaktiven) her bisher an intensiven Reformimpulsen und gemeinsamen Leitlinien über theologisch-pastoralpraktische Grundfragen gefehlt:


· Welchen Stellenwert Kirchenmusik insgesamt als Glaubensäußerung im persönlichen und gemeindlichen Kirchenerleben hat?


· Welches traditionelle und moderne Sing- und Musiziergut nach Inhalt und Form, Ort, Zeit Einbindungsdarbietung und Zielsetzung dem evangelischen Gesamtauftrag heute gerecht wird, "Christum zu treiben"?


· Was Kirche an allen Orten und zu allen Zeiten (gestern, heute, morgen) in ihrem musikalischen Gotteslob verbindet und ebenso einzelne Generationen, Zielgruppen und je besondere Gemeinde/Lokalkirchen speziell prägen und stärken kann/soll?


· Was einzelne Gemeinden, andere Konfessionen, Kirchen (in ihrer historisch-aktuellen Situation) sowie bestimmte Generationen, Zielgruppen, Erlebnis- und Prägungsgemeinschaften dauerhaft oder vorübergehend in ihrem musikalischen Gotteslob in aller Freiheit stärken, begleiten und charakterisieren soll und darf? Und wo wir gefährdet sind, die Verbundenheit in Bekenntnisüberlieferungen und in der Liebe zu verlieren?


· Was Evang. Landeskirche in Württemberg und umfassend Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen musikalisch lobend, bittend und bekennend - jenseits allen Wandels in Wort und Ton - gemeinsam Jubelstimme- und -klang verleiht, also altes und neues vertrautes und fremdes Glaubenslied verbindet, Christsein und -bleiben heute und morgen fördert und konstitutiven Kirchencharakter hat und darum nicht willkürlich-beliebig werden darf?


· Beides müssen wir bewusster miteinander abklären und dann auch für alle gelten lassen und aktiv praktizieren: wo und wie wir uns evangelische Sing- und Musizierfreiheit in aller begeisternden Fülle und Verschiedenheit wünschen und in hoher Güte bewusst pflegen? Und wo und wie wir künftig ebenso herzlich dafür sorgen, dass wir nach Inhalt, Musikstilen, Darbietungsformen quer durch die Generationen, Gemeinde- und Gruppenprägungen auch künftig willens und fähig bleiben wollen, als evangelische Christen bei uns familiär gemeindeverbunden, gottesdienstlich und öffentlich, gut, gern und klar miteinander dem Herrn ein altes und neues Lied zu singen und klingen lassen zu können? Denn beides darf nicht sein: kirchenmusikalische Erstarrung oder völlige Willkür, weil beides dem einen, lebendigen Leib Christi widerspricht.


· Denn eben dies ist künftig massiv gefährdet, sowohl im Blick auf die sich immer mehr individualisierende - Sing- und Musizierfähigkeit der meisten Kirchenmitglieder wie ebenso durch manches lokale, frömmigkeits- oder geschmacksorientierte generationsspezifische Auseinanderdriften des geistlichen Liedgutes (textlich-musikalisch) sowie mit Kirche/Gottesdienst/Kultur je besonders verbundenen in und für sie erwünschten Musikrichtungen.


· Und dann müssen wir als Verantwortliche und Gemeinden uns auch darüber rasch verständigen, und dies auch konsequent umsetzen: was uns solches gemeinsame, breite und vielfältige Gotteslob für alle sowie besondere Zielgruppen und auf jede Weise wirklich wert und wollenswichtig ist: 
- an energischen Reformen auf allen Ebenen 
- an persönlichen und gemeinsamen Anstrengungen und Opfern sowie
- an starker Förderung, Verständnis und Dankbarkeit gegenüber allen Kirchenmusikaktiven, aller Rücksichtnahme auf die neben mir/uns je besonders glaubensinhaltlich und musikgeschmacklich Geprägten/Empfindenden (quer durch die Gemeinden und Generationen) und 
- an allem nüchternen Augenmaß, Solidarität, Verzichtbereitschaft und kreativen Einfällen bezüglich kirchenmusikalischer Stellen, Projektfinanzierung und Haushaltskosten? 

Wir haben als AG alle Zuversicht, dass wir diese Herausforderungen bei uns gut bewältigen können, wenn wir in fröhlicher Glaubensdynamik dabei bleiben:

"Gott loben, das ist unser Amt. 

Im Loben füllt uns Gott die Hand. 

Gott setzt sein Lobamt selbst in Stand."

Zugleich wollen wir damit gewarnt haben: Wo nicht, wenn wir diese notwendige Reform und Neustärkung von Kirchenmusik bei uns jetzt gleichgültig resigniert oder disharmonisch liegen lassen und es beim bisherigen Praxis- und Problemindividualismus belassen, dann werden wir aus den benannten Fakten und Einschätzungsgründen binnen 20 Jahren einen dramatischen Niedergang lebendiger Kirchenmusik bei uns als singfähiger und spielfroher Gemeinde im gesamten musikalischen Gotteslob erleiden, der unsere Gottesdienste öde-stimmlos oder je trennend-partikular macht und ebenso unser Chor- und Konzertleben so randständig werden lässt, dass wir auch unser öffentliches Ansehen als musikalisch-missionarische Botschafter und Kulturträger weitgehend einbüßen werden. Elementar muss für uns die Einsicht gelten: Lebendige, ausstrahlungskräftige Kirche und Gemeinden erkennt man an der Stärke und Freudigkeit ihres Gotteslobes!

Auch jene synodal-gemeindlich-werklichen VerantwortungsträgerInnen, die diese unsere kritische Situationsanalyse und bedingte Zukunftssorge ganz oder in einzelnen Punkten so nicht teilen, bitten wir freundlich, den TeilnehmerInnen dieser AG ihre leidenschaftliche Liebe und Freude an der gesamten Kirchenmusik und ihre große Achtung und Dankbarkeit gegenüber allen Kirchenmusikaktiven (Haupt-, Neben-, Ehrenamtlichen) abzunehmen. Wir wollen durch diese ernste Lagebeschreibung kirchenmusikalisch aktive Einzelne und Gruppen weder niederkritisieren noch demotivieren, vielmehr jetzt und künftig mit aller Kraft ermutigen, fördern und stärken.
Und in diesem umfassend positiven Sinne wünschen wir es uns, dass die nun nachfolgend benannten Reformaufgaben und Praxisvorschläge als Verantwortungsauftrag und konkrete Erneuerungshilfe für Kirchenmusik bei uns an alle Kirchenglieder verstanden werden: Wir alle sind eingeladen zu der Verheißung: 

"Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!" (Ps. 98,1)

II. Reformaufgaben und Praxisvorschläge

1. Verbesserte Verankerung, Repräsentanz und Zusammenarbeit auf Bezirksebene
Diesen, in Teil 1 vorgelegten Reformimpuls, empfehlen wir der Bezirkssynode zum Beschluss und rascher Praxisumsetzung. Alle anderen Vorschläge möge die Synode mit „empfehlendem Charakter“ verabschieden.

1.1 Grundsätzliche Vorbemerkung

Anders als bei den Werken der Jugendarbeit und Diakonie fehlen der Kirchenmusik in Bezirk und Gemeinden bisher jene wirksamen Strukturen, die der Kirchenmusik gemeinsames Gewicht und deutliche Stimme geben sowie eine effektivere Aufgabenwahrnehmung, effizientere Ressourcenausschöpfung, gezielte Förderung und wirksame Zusammenarbeit sämtlicher Aktiven auf allen Ebenen sichern. 

Das Amt des Bezirkskantors sowie der Dienste aller KirchenmusikerInnen, Chöre, Gruppen und die gesamte Kirchenmusikarbeit (Initiierung, Ausrichtung, Förderung und Begleitung) vor Ort bedürfen eines strukturell-inhaltlich sichernden und stärkenden Netzwerkes. Deshalb schlagen wir vor: 

1.2 "Tutti": Konvent aller KirchenmusikerInnen

Energische Reaktivierung der seit langem "eingeschlafenen" „Bezirkskonferenz für Kirchenmusik“ (nur einmal pro Wahlperiode von Kirchengemeinderat und Synode!) hin zu einem neuen, aktiven Konvent aller KirchenmusikerInnen im Kirchenbezirk. Mitglieder dieses Konvents sollen alle haupt-, neben- und ehrenamtlichen OrganistInnen und LeiterInnen/RepräsentantInnen von Kirchen-, Kinder-, Jugend- und Posaunenchören sowie musikalischen Gruppen im Kirchenbezirk sowie der/die KirchenmusikpfarrerIn sein.

Die Teilnahme an diesem Konvent ist für alle haupt- und nebenamtlichen KirchenmusikerInnen verpflichtend und für alle anderen RepräsentantInnen freiwillig verbindlich (bei Verhinderung sorgen sie aus ihrem Chor/Gruppe für eine Stellvertretung).

Dieser Konvent trifft sich zweimal jährlich. Er wählt sich eine/n Vorsitzenden, StellvertreterIn und ProtokollantIn und bestimmt die Themen seiner Beratungen/Tagesordnung. Einladung zu und Protokoll seiner Sitzungen gehen dem Dekanat zu. Der Konvent hat freies Nutzungsgastrecht in allen Gemeindehäusern des Bezirks und für seine Arbeit sind Mittel im bezirklichen Haushalt einzustellen. 

Der Konvent bespricht die Gesamtsituation, Sorgen und Wünsche von Kirchenmusikarbeit in Bezirk und Gemeinden und bemüht sich um deren Gesamtförderung und Kooperation. Er wählt auch den/die KirchenmusikpfarrerIn. Seine kirchenmusikalischen Förderangebote, Beschlüsse und Empfehlungen zur Basisarbeit sind von den KirchenmusikerInnen, Chören, Gruppen sowie gemeindlich-bezirklichen Gremien ernst zu nehmen und im Rahmen ihres Bedingungs- und Verantwortungsrahmens soweit wie möglich zu berücksichtigen. 

Sehr hilfreich wäre es dabei auch, wenn sich innerhalb des Konvents zusätzlich feste AG's/Kompetenzteams bilden, die sowohl dienst-orientiert (OrganistIn, ChorleiterIn, Musikgruppen etc.) wie themen-orientiert (z.B. Popularmusik, Chorwerbung, Kooperationsmöglichkeiten etc.) arbeiten könnten.

Der Konvent wählt aus seiner Mitte den: 

1.3 "Allegro": Kirchenbezirksausschuss Kirchenmusik (KBK)

Der neuzubildende KBK ist das Leitungs-, Begleitungs- und Fördergremium für die gesamte Kirchenmusik im Bezirk Brackenheim. Dieser Ausschuss tagt mindestens viermal jährlich, koordiniert, stärkt und inspiriert im engen Kontakt mit dem Konvent aller KirchenmusikerInnen Chöre, Gruppen sowie GemeinderepräsentantInnen und Bezirksleitung die kirchenmusikalische Gesamtarbeit. Insbesondere begleitet er auch unterstützend den Dienst des Bezirkskantors und neben-, ehrenamtlichen KirchenmusikerInnen. Die Beschlüsse, Empfehlungen und Praxisimpulse des KBK sind, gleich jenen des Konvents, richtungsorientierend für die bezirkliche Kirchenmusik. 

Der KBK bespricht regelmäßig die Situation der einzelnen kirchenmusikalischen Dienst- und Förderbereiche: 

· Sing- und Musizierfähigkeit unserer Gemeinden

· Kantoral, pastoralpraktische Basisarbeit in Gottesdienst, Familien, Gruppen, Schulen, 

· Begleitung und Stärkung von Chören und Musikgruppen

· KirchenmusikerInnen-Gewinnung, Aus- und Fortbildung

· Empfehlungen zur örtlichen und bezirklichen Konzertarbeit und kirchenmusikalischen, liturgisch-kantoralen Gestaltung von Gottesdiensten und geistlicher Musik verschiedenster Formen, Stile und unterschiedlichster Zielgruppen

· Hilfen und Anregungen zur personell-strukturell-finanzieller Sicherung von Stellen, Arbeitsbedingungen, Instrumenten-, Notenbestand.

· Guter Kontakt zu den kirchenmusikalischen Dienstaktiven und GruppensprecherInnen sowie den gemeindlich-distriktiven Kirchenmusikbeauftragten, die periodisch zu KBK-Sitzungen anhörend eingeladen werden oder besucht und beraten werden sollen (von einzelnen VertreterInnen des KBK)

· Bei Neuanstellungen von KirchenmusikerInnen oder chorisch-musikalischen Problemen vor Ort sollen die Kirchengemeinderäte / Gemeinden gezielt den Rat des KBK einholen bzw. eine/n VertreterIn des KBK zu ihrer Sitzung oder Chorbesprechung als BeraterIn einladen.

· Koordinierung von Öffentlichkeitsarbeit, Terminen und kirchenmusikalischen Austausch-Besuchen

Der KBK versteht sich als Interessensvertretung, Ansprechpartner und fördernden Moderator für alle Kirchenmusikverantwortlichen und Aktiven im Bezirk. Bei der Neuwahl eines/r BezirkskantorIn sendet der KBK eines seiner Mitglieder als stimmberechtigtes Mitglied in das Besetzungsgremium.

Dem KBK sollen angehören: 

· Der/die BezirkskantorIn kraft Amtes

· Der/die KirchenmusikpfarrerIn kraft Amtes

· Sowie je ein/e VertreterIn aller OrganistInnen, KirchenchordirigentInnen sowie je ein/e RepräsentantIn der Kirchen-, Kinder-/Jugendchorarbeit/Aktiven, der Posaunenchöre, Musizierkreise, Gottesdienst-/Evangelisationsmusikbands, des EJW, des Freundeskreises und Fördervereins Kirchenmusik und zwei bis vier weitere Mitglieder aus dem Konvent der KirchenmusikerInnen, wobei auch noch eine/e weitere/r kirchenmusikalisch engagierte/r PfarrerIn zugewählt werden kann. Dabei ist insgesamt ebenso auf eine sinnvolle Generationenmischung, angemessene Gemeinde- und Distriktverteilung wie auf eine ausgewogene Repräsentanz von traditioneller und popularer Kirchenmusikausrichtung zu achten.

Der KBK wählt aus seiner Mitte eine/n erste/n und zweite/n Vorsitzende/n und ProtokollantIn; wobei es nicht notwendig ist, dass der /die BezirkskantorIn eines dieser Leitungsämter bekleidet (Entlastungsverantwortung zugunsten seines musikalischen Dienstes). Auch für diese wichtige Gremienarbeit sind im Bezirkshaushalt Mittel einzustellen.

1.4 "Basso continuo": Spezielle bezirkliche Ämter für Kirchenmusik

Über das Amt des/r BezirkskantorIn sowie andere bezirkliche und gemeindliche neben- und ehrenamtliche Stellen und Aufträge wird unten noch besonders zu reden sein. Hier weisen wir nur auf folgende Dienste hin:

· Das Amt des/r Kirchenmusikpfarrer/In sowie der SpartensprecherInnen
Es wird in unserem Bezirk zwar seit längerem besetzt, wird aber, mangels klarer Auftragsbeschreibung und breiterer Gemeinde-Bewusstseinsverankerung zu wenig wirksam. Auftrag des/der KirchenmusikpfarrerIn sollte die theologisch-pastoral-praktische Beratung des KirchenmusikerInnen-Konvents, KBKs, der PfarrkollegInnen und Kirchengemeinderäte für das kirchenmusikalische Leben sein; ferner der Besuch von besonderen bezirklichen oder gemeindlichen Kirchenmusikereignissen oder Gottesdienste, um so, ebenso wie der Bezirkskantor, Gutes oder Problematisches wahrzunehmen, bzw. die jeweilige musikalische Arbeit anregend zu stärken. Dazu gehört auch die Begrüßung, Verabschiedung von KirchenmusikerInnen vor Ort sowie die Ehrung verdienter Kirchenmusikaktiver bei Jubiläen.

· Sein hier flankierender Begleitdienst sollte den oft überbeanspruchten Bezirkskantor von einigen notwendigen Repräsentanz- und Bezirksaufgaben wirksam entlasten. Außerdem kann der/die KirchenmusikpfarrerIn in der Dienstbesprechung der Pfarrerschaft die Anliegen und Angebote der Kirchenmusik wirksam thematisieren. Um dieses Direktkontakts willen und wegen des gebotenen Brückenschlags auch zur Popularmusik und Jugend wird empfohlen, dieses wichtige Amt mit einem/r aktiven PfarrerIn der jungen oder mittleren Generation zu besetzen. Dabei wäre auch positiv mitzubedenken, ob die Fachaufsicht über den Bezirkskantor nicht diesem/r KirchenmusikpfarrerIn übertragen wird.

· Lohnend wäre es auch, um den/die BezirkskantorIn zu entlasten, innerhalb einiger Dienstbereiche (besonders OrganistInnen, KirchenchorleiterInnen, JugendchordirigentInnen, Musikgruppen und GottesdienstbandleiterInnen) je einen oder zwei SprecherInnen/RepräsentantInnen zu wählen/benennen (aus der jeweiligen Gruppe), die sowohl innerhalb ihres Dienstbereichs/KollegInnen wie dann auch gegenüber dem KBK feste VertrauensanwältInnen und mitberatende AnsprechpartnerInnen sind. 

Die AG möchte der Kirchenmusik insgesamt keine einengenden Regulierungen aufnötigen, ermutigt sie vielmehr, in all dem andere, bessere Strukturen zu suchen. Die AG stellt aber fest, dass es bei der Kirchenmusik bisher weitgehend an guter, gezielter Vernetzung, Förderung und Zusammenarbeit fehlt; bisherige Bemühungen des Bezirkskantors dazu scheiterten (auch aus Überlastung) oder waren nicht entschieden und klar genug. 

Umgekehrt beklagen jedoch nicht wenige KirchenmusikerInnen und Chöre diese fehlende bezirkliche Organisation und aktive Begleitung in ihren Anliegen (obwohl sie selbst oft mitverantwortlich sind für diesen eklatanten Vernetzungsmangel).

Die selbständige Posaunenchorarbeit im Bezirk ist dagegen ungleich besser organisiert und solidarisch vernetzt. Dies aber mit dem Problem, dass der Gesamtkontakt zur übrigen bezirklichen Kirchenmusikarbeit und dem Bezirkskantor relativ schwach ist. Chor/Musikgruppen wie "ars laudandi" oder "tonart" haben sich deshalb von vorneherein unabhängig von der bezirklichen Kirchenmusikarbeit selbständig organisiert, ebenso wie in den letzten Jahren auch einige gemeindich Gottesdienst-/Lobpreisbands oder das EJW mit seinem "christmas colour festival" und Daniel-Kallauch-Mitmach-Konzerten. Auch hier täte stärkere Vernetzung gut. Dankbar sind wir hier auch für alle Unterstützungs-Impulse von Seiten des Vereins „Neue Wege, empfehlen aber auch, dass sich unsere Diakonie (Diakonische Bezirksstelle und Diakonie-/Sozialstation) sowie bezirkliche Seniorenarbeit überlegt, wo und wie sie sich hier mit der Kirchenmusik aktiv verbinden kann. 

2. Verbesserte Wahrnehmung, Verankerung und Förderung auf Gemeindeebene

Auch hier sind die Defizite z.T. groß bzw. die lokale Wahrnehmung, Förderung und Zusammenarbeit sehr unterschiedlich (von sehr gut bis mangelhaft)

2.1 "Quartett und mehr": Gemeindliche Besprechungen

In den Geschäftsordnungen für die Pfarrämter ist festzuschreiben: regelmäßige (z.B. 2x jährlich) Besprechungen aller Kirchenmusikverantwortlichen (PfarrerIn, OrganistIn, alle ChorleiterInnen, SprecherInnen von Chören, Musikgruppen, Singkreisen) vor Ort über geplante Aktivitäten, Termine, Sorgen, Wünsche aller Aktiven; über die gesamte Situation von Kirchenmusik und Singfähigkeit und Stärkung der Gemeinden; über musikalische Gottesdienstgestaltung (Verhältnis traditionell-populärer Musik, liturgisch-kantorale Bereicherung): alle Möglichkeiten zur Förderung des Gotteslobs in Einrichtungen (KIGA's!), Chören und Gruppen der Gemeinden

2.2 "Duo": Regelmäßige Absprachen und Perspektivengespräche 

Neben diesen allgemeinen Dienstbesprechungen ist als verbindlicher Auftrag auch festzuschreiben: regelmäßige (häufige) besondere Absprachen und Perspektivengespräche von OrtspfarrerIn und OrganistIn (auch ChorleiterIn und eventuell häufiger mitwirkenden Gottesdienstmusikgruppen) über Inhalte und Formen kantoraler Gesamtförderung der Gemeinde sowie der gottesdienstlichen/kirchenmusikalischen Gestaltung und Sonderangebote (z.B. was, wann, wie und für wen in traditioneller und popularer Musik, alten und neuen Liedern, und mehr gesungener Liturgie, a tempore Singgottesdiensten und offenen "Sing-Mit"-Angeboten für alle, auch außerhalb der Kirche sein soll). Dies im Sinne unserer theologischen Leitlinien und Gesamtreformvorschläge und künftig auch der bezirklichen Impulse und Förderangebote von Kirchenmusikkonvent und Bezirksausschuss zu neuer Gotteslob-Intensität und Begeisterung aller Gemeindegenerationen, Kirchennahen und -ferneren.

2.3 "Reigen seliger [guter] Geister": Kirchengemeinderatsverantwortung

Dies alles muss nun auch ganz neu wieder ein Herzensanliegen aller örtlichen Kirchengemeinderäte werden. Sie sollten in etwa 2-jährigem Turnus das Thema "Kirchenmusik bei uns" schwerpunktmäßig und durch Berichte von und Gespräche mit den Kirchenmusikverantwortlichen/Aktiven intensiv verhandeln und mit Rat und Tat (Umsetzungsbeschlüsse z.B. für Gottesdienstgestalt, ausreichende Haushaltsmittel für Stellen, Chorunterstützung, neuer Förderprojekte, Finanzierung auch durch Spendeaktivierung) ihre örtlichen Kirchenmusikaktiven ermutigen. 

Sehr sinnvoll wäre es, wenn es in jedem Kirchengemeinderat/Gemeinde oder partnerschaftlich für 2-3 Nachbargemeinden eine/n engagierte/n Kirchenmusikbeauftragte/n ("Gemeinde-GottlobIn") geben würde - analog zu Jugendarbeit und Diakonie.

Da die Haushaltsmittel wachsend knapp bemessen sind, sollte man in den Kirchengemeinderäten vielmehr als bisher die Chance zur Erhöhung der Eigenmittel nutzen, auch im Blick auf die künftige Finanzierung örtlicher Kirchenmusikarbeit. Nachdem ab 2007 das Kirchgeld wegfällt, könnte man den dann neu von allen erbetenen „Gemeinde-Beitrag“ (wo man für die Unterstützung spezieller örtlicher Anliegen/Projekte werben sollte) gerade auch für die Finanzierung und Verstärkung kirchenmusikalischer Gesamtarbeit nutzen; solche Erhöhung der Eigenmittel wäre übrigens auch zu erreichen, wenn man konsequenter als bisher bei den Kasualien (Trauung, Bestattung) die Opferbitte (in Absprache mit den Kasualfamilien) mit einer Zweckbestimmung (z.B. kirchenmusikalische Arbeit) verbindet. Möglich wäre auch die Bewerbung von (schön gestalteten) Spendeurkunden, bei denen der Gemeindespender den Betrag und Zweck eintragen kann.
2.4 " 'cause we belong together": Distriktskirchenmusik-Zusammenarbeit
Dringlich geboten ist neben der stärkeren lokalen Förderung und bezirklichen Vernetzung auch die kirchenmusikalische gemeindenachbarschaftlich-distriktliche Kooperation und Konzentration (Jes.35,3; Apg.16,9; 1.Kor.12,22ff!). Wir werden künftig nicht nur weniger Mittel, sondern auch weniger Menschen (demographischer und kirchenverbundener Bevölkerungsschwund) haben. 

Von daher ist, besonders in kleinen bis mittleren Gemeinden, intensiv zu bedenken:
die Bildung von gemeindenachbarschaftlichen Kinder-, Jugend-, Kirchen-, Posaunenchören, Flöten-, Musizierkreisen, Gottesdienstbands und gemeinsamen Konzerten, Sing- und Spiel/Mitmach-Projekten, Singen in der Familie (junge Eltern, Großeltern und Kinder). Durch die Bildung von Nachbarschafts- und Distrikts-Chorgemeinschaften könnte wieder in stärkerer Zahl, Gemeinschaft und mit guter Qualität gesungen und gespielt werden, zudem ein differenziertes Angebot nach Musikstil und Generationenbreite gemacht werden.



2.5 "Gospel meets...": Kooperation mit weltlichen sowie evangelisch-freikirchlichen und katholischen Chören (Singfreudigen) vor Ort und in der Nachbarschaft
Weil auch andere weltliche und christliche Chöre starke Nachwuchsprobleme haben, sollte hier örtlich-nachbarschaftlich verstärkt über die Bildung regelmäßiger, neuer oder doch zu bestimmten Anlässen gemeinsam zusammenwirkender Chorgemeinschaften nachgedacht werden. Besser ein lebensfähiger, ökumenischer oder weltlich-kirchlicher Chor als gar keiner oder zwei „absterbende“ Chöre.



2.6 "Ein Lied für ...viele": Musizier-Besuchsaustausch
Viel zu wenig oder gar nicht praktizieren die kirchenmusikalischen Gruppen im Bezirk bisher die Chance wechselseitiger Besuchsauftritte als Gast bei anderen Gemeinden. Auf diese Weise könnten sich die Chöre gegenseitig entlasten, bzw. das kirchenmusikalische Leben in allen Bezirksgemeinden sehr bereichern. Ein Kirchen-, Posaunenchor, Flötenkreis, Gottesdienstband aus einer Gemeinde könnte z.B. sein besonderes Angebot (vokal, instrumental) für einen Gottesdienst oder ein Konzert, das sie bereits in ihrer Heimatgemeinde aufgeführt haben, genauso gut in anderen Bezirksgemeinden singen und spielen. Z.B. Kirchen-, Posaunenchor Nordheim musiziert in Schwaigern und umgekehrt. Das wäre nicht nur verdoppelte Freude und Gewinn, sondern auch kräfteeffektiver.



2.7 "To let all the people know": Kirchenmusikalische Infobörse
Dazu wäre aber auch notwendig, dass in gezielter Abstimmung und im Terminaustausch eine kirchenmusikalische Informations- und Angebotsbörse installiert wird, ebenso als interner kirchenmusikalischer Aufführungs- und Terminkalender wie als laufende Internet-Seite „Kirchenmusik im Bezirk Brackenheim“ mit dem Vermerk: „Wir bieten auch den Auftritt in anderen Bezirksgemeinden an.“ Letzteres gilt übrigens auch für Informationen betr. andere, ehrenamtlich Musizierende, die bereit sind, mit ihrem Instrumentalangebot einen Gemeindegottesdienst zu bereichern.

Die Werbung für die „Brackenheimer Kirchenmusik“ (zugleich auch Konzertarbeit/Angebot für den Bezirk) ist zwar hervorragend, aber die Öffentlichkeitsarbeit für das gesamte kirchenmusikalische Leben im Bezirk ist (verglichen z.B. mit den weltlichen Chor- und Musikverbänden) ziemlich defizitär. Auch dies wäre ein Bereich der von einem Kompetenzteam von KirchenmusikfreundInnen wirksam aktiviert werden sollte.
3. Kirchenmusikalische Basisarbeit
3.1 Vorbemerkung
Die nachfolgenden Reformanstöße und Praxisanregungen sind im Horizont der vorangestellten prinzipiellen „Theologisch-praktischen Leitlinien“ zur Kirchenmusik wahrzunehmen. Die AG ist sich bewusst, dass vieles davon ein „Wunschkatalog“ und „Impulssammlung“ von Gestaltungsmöglichkeiten und Ideen ist, deren Umsetzung Wachstumszeit, Kraft, Begeisterung, Menschen und Mittel erfordert. Insbesondre unsere vielen hingebungsvollen, treuen Kirchenmusik-Aktiven mögen sich durch diese Reformanstöße nicht überfordert oder gar in ihrem bisherigen Einsatz (oft bis über die Grenzen hinaus) kritisiert und herabgesetzt fühlen.

Vielmehr wünschen wir uns von Herzen, dass diese Impulse das Vorhandene stärken, zusätzliche Kräfte wecken und zu vielerlei kirchenmusikalisch-missionarischen Aufbrüchen in Gemeinden und Bezirk einladen und ermutigen (2.Mose 15,20f; Eph.5,19; Kol.3,16; Offb.15,3f!) Unser Ziel ist es also, alle VerantwortungsträgerInnen, Kirchenmusikaktiven und Gemeindeglieder ganz neu zu motivieren und in gemeinsamer Begeisterung zum Nachdenken und Mitwirken dafür zu gewinnen, wie wir den christlichen Glauben wieder zur breiten „Lob-Preis- und Singbewegung des Herzens“ in Familien, kirchlichen Einrichtungen, Gruppen und unseren Gottesdiensten machen können.



3.2 "Von Anfang an": Aus- und Fortbildung
· TheologInnen / DiakonInnen: 
Bei Studium und Ausbildung der künftigen TheologInen und DiakonInnen sollten die theologischen Fakultäten und die Landeskirche der kirchenmusikalischen Ausbildung, und später auch Fortbildung, viel mehr theologisch-praktisches Gewicht beimessen und hier von der katholischen, orthodoxen und den jungen Kirchen in der Ökumene, aber auch der charismatischen Bewegung lernen. Stimmbildung, Sing- und Musizierfähigkeit (oder doch Freude) sind ebenso zu fördern, wie die Fülle musikalisch-liturgischer Gestaltungsmöglichkeiten von Gottesdienst, Andacht, Spiritualität, Unterricht, Gruppen und Gemeindeleben aller Bereiche und Generationen. Ebenso sollte auch bewusst gemacht werden, wie wichtig und wertvoll die regelmäßige, partnerschaftlich-respektvolle Zusammenarbeit von PfarrerIn-OrganistIn-KantorIn bzw. aller, für das Gotteslob besonders Verantwortlicher in der Gemeinde ist. Leider gibt es in unserer Landeskirche und Gemeinden statt eines herzlichen, einander befruchtenden Wirkungsmiteinanders zuweilen manches gleichgültige, undialogische Nebeneinander, ja sogar disharmonische Gegeneinander.


· Aus- und Fortbildung der KirchenmusikerInnen: 
Ebenso bedarf die gesamte Aus- und Fortbildung der KirchenmusikerInnen (haupt-, neben- und ehrenamtliche) einer breit wirksamen und allseits akzeptierten Reform, vor allem durch verstärkten Unterricht/Förderung im Bereich Popularmusik. Insbesondere VolkskirchenmusikerInnen müssen hier befähigt werden, in den Gemeinden als Multiplikatoren, Anreger und AusbilderInnen wirken  sowie stil- und sachgerecht mit den neuen geistlichen Liedern und Gospelsätzen umgehen zu können (vgl. die Reformforderungen von Professor Ingo Bredenbach, Hochschule für Kirchenmusik Tübingen).


· Gemeindebedürfnisse / Laien in der Kirchenmusik: 
Sehr wichtig wäre aus unserer Sicht ferner, dass neben der Ausbildung in den drei klassischen Hauptfächern (Orgelliteraturspiel, Orgelimprovisation, Chorbegleitung) auch stärker die Gemeindebedürfnisse und bei Laien vorhandene Fähigkeiten mitberücksichtigt werden:


Unseres Erachtens ist die gesamte Ausbildung und Prägung zu sehr auf die klassisch-traditionelle Musik und derer Weitergabe in solistischem und begleitendem Orgelspiel oder anspruchsvoller, herkömmlicher Chorliteratur und Arbeit ausgerichtet. So gewiss dieses geistliche und kulturelle Erbe seinen Wert behalten und aktiv weitergegeben werden soll, so wenig theologisch-pastorale Gründe gibt es, dass dies derart dominant, ja zum Teil exklusiv geschehen soll. Im Protestantismus gibt es aber keine an sich „heilige-kirchenabsolut gebotene Musik“.


Unübersehbar und hörbar ist dagegen, dass große, mehrheitliche Teile unserer Gesamt-Kirchenglieder – und zwar wachsend -  mit der Orgel als relativ exklusivem Kircheninstrument und mehr noch mit traditionellem Literaturinhalt und Darbietungsart von solistischem und Lied begleitendem Orgelspiel erhebliche Identifikationsprobleme haben. Nicht wenige Gemeindeglieder (besonders junge und mittlere Generation) empfinden die in manchen Gemeinden fast ausschließlich gebotenen traditionellen Orgelvor- und -nachspiele sowie Begleitweise der Choräle und Lieder als „fremde“, sie nicht seelisch erhebende, befreiende und frohmachende Musik. Sie empfinden dies vielmehr als kirchenmusikalische Monokultur, die sie teilweise gleichgültig über sich ergehen lassen oder die sie sogar eher emotional erdrückt, ja sogar depressiv stimmt oder sie ungern/wenig zum Gottesdienst gehen lassen. Unbestritten ist, dass viele ältere oder regelmäßige Gottesdienstbesucher nach wie vor diese gewohnte Orgelmusik lieben.


Notwendig wäre deshalb, dass den OrganistInnen aus- und fortbildend geholfen wird, auch neuere Orgelliteratur und „beschwingtere“ Begleitweisen für traditionelle Choräle/Lieder kennen- und spielen zu lernen; sie immer wieder, auch gemeinsam mit Mitmusizierenden instrumental variieren (dies auch im Blick auf das wachsend geforderte Spielen ohne Orgel in gemeindehäuslichen „Winterkirchen“); sowie sie als Dauergebot daran zu erinnern, dass beim Singen der Gemeinde, das Orgelspiel eine ausschließlich dienende, stützende und betonend-ergänzende Funktion hat, also nicht dominieren und musikalisch zudecken darf. 

Diese „musikalische Kunstaskese“ fällt manchen OrganistInnen unserer Landeskirche schwer, so dass durch ihr gewaltiges Spiel, das zuweilen wie ein „musikalischer Wolkenbruch“ die gemeindlichen Singpflänzchen wegschwemmt, dann die Orgel/OrganistIn und nicht die Gemeinde zum besonderen „Lobsubjekt“ des Gottesdienstes wird. Dies übrigens mit dem fatalen Nebeneffekt, dass die zum aktiven Loben aufgerufene Gemeinde dann auch hier zur passiven Zuhörerschaft wird und sich in ihrer Musikkonsumenten-Haltung bestätigt fühlt. Insbesondere bei dem Vertrautwerden mit den neuen Liedern bedarf aber die singende Gemeinde aller schlichten, stützenden Begleitung.


· Zielrichtung: kantoral-praktisch, gemeindefördernd:
Bei der Gesamtausbildung und fördernden Begleitung von KirchenmusikerInnen kann künftig gar nicht genug betont und praxisorientiert darauf geachtet werden, dass wir heute insbesondere KirchenmusikerInnen brauchen, die kantoral-praktisch und gemeindefördernd orientiert sind, die also große pädagogische Fähigkeiten, Begeisterung und Kreativität brauchen, um unsere zunehmend zu passiven Musikkonsumenten gewordenen Gemeindeglieder wieder zu singfröhlich-musizierbereiten Christen zu aktivieren. Wir freuen uns in unseren Gemeinden zwar sehr über zugleich künstlerisch großartige KirchenmusikerInnen; aber wir brauchen künftig – wie die Wüste das Wasser – weitaus mehr noch sehr befähigte MotivatorInnen und PraxisgestalterInnen , denen es durch ihr Vorbild, Können und mitreißende Inspiration gelingt, dass unsere Gemeinde wieder in allen Bereichen herzensfröhlich und begeistert mitsingt, bläst, pfeift, trommelt, klatscht. Eine Gemeinde also, die so ihren Gott „maßlos“ gerne lobt und darin herzensnah schon jetzt die Herrlichkeit des Herrn leibseelhaftig für sich spürt und andere mit erleben lässt (Psalm 150!).


· "Kirchenmusikalisches Alltags- und Lebensbrot:"
Was unseren Gemeinden in der Tiefe und Breite nottut, sind keine „kirchenmusikalischen Torten“ und „kulturelle Exquisit-Desserts“, so gewiss wir sie auch sehr lieben, hochschätzen und genießen wollen als zusätzliches Himmelsgeschenk. Was unsere Gemeinden missionarisch-pastoralpraktisch vor allem brauchen, wieder neu schätzen und essen lernen müssen, ist „kirchenmusikalisches Alltags- und Lebensbrot“ als wesentliches „Grundnahrungsmittel“ des Glaubens für alle! Von daher sollte künftig auf jede Förderweise und auf allen kirchlichen Ebenen die ganze Ausbildung und Praxis darauf zielen: „Besser Kantorenasse für die kirchenmusikalische Aktiven-Masse als musikalische Spitzenklasse nach Minderheitenmaße“!

In Summe heißt das praktisch:
Alle Kirchenmusikgremien (s.o.), Bezirkskantor, Bezirks- und Gemeindeverantwortliche fördern und unterstützen sehr gezielt die lokalen KirchenmusikerInnen, Chöre, Musikgruppen, sowie die in Kindergarten, Unterricht, Gemeindeleben Aktiven in ihrem je besonderen Auftrag und Anliegen durch Zeit-, Orts- und Zielgruppen angemessene, wirksame kirchenmusikalische Breiten- und Basisarbeit unterschiedlichen Gehalts, Gestalt und Qualitätsmöglichkeiten viel stärker als bisher und bejahen so in evangelischer Freiheit die Vielfalt musikalischer Verkündigung, Wirkungsweise und Gemeinschaftsstiftung.

Damit dies gelingt, wird ein allen zugängliches Informationsnetz und regelmäßige Beratung für die örtlich Aktiven darüber aufgebaut, was landeskirchlich, regional, bezirklich an Fortbildungsangeboten und unterstützenden fachlich, personellen Möglichkeiten oder bereits praktizierten „Gewinnmodellen“ vorhanden ist, bzw. miteinander initiiert und probiert werden könnte/sollte durch Anleitung von außen. 


Soweit irgend machbar und sinnvoll, bemühen sich Bezirk, Werke und Gemeinden solche „Normalarbeit“ oder „Neuprojekte“ durch Etatmittel oder Sponsoring/Spenden zu finanzieren, wobei breitenwirksame Basisarbeit und ehrenamtlicher Dienst besonders gefördert werden. Einiges Wesentliche davon, wird nun in den folgenden Wirkungsbereichen mit, durch und über Kirchenmusik kurz angesprochen und lässt sich dort in künftige Reformarbeit noch wesentlich erweitern.


3.3 "All you saints praise the Lord!": Breite Sing- und Musiziererweckung

· Das geistliche Singen und die Freude am aktiven Musizieren ist in den Familien und bei allen Generationen neu zu wecken und dazu anzuleiten. Die Begabungen, Bereitschaft und Freude dazu sind bei allen Generationen vorhanden, werden aber bisher zu wenig Bedürfnis- und Fähigkeiten-orientiert abgeholt und gefördert.


· Das beginnt beim weitgehenden Fehlen von konsequenter Singermutigung von Eltern mit ihren Kindern (auch z.B. schon bei werdenen Eltern). Taufgespräche und Familienbesuche sind z.B. von den PfarrerInnen neu dafür zu nutzen, auf die Bedeutung des geistlichen Singens für das Hineinwachsen in den christlichen Glauben hinzuweisen; ebenso darauf, wie intensiv Singen und Musizieren die gesamte kindliche Entwicklung fördert und der Familiengemeinschaft wohl tut.
Bei Taufen und Besuchen sind neben den Kinderbibeln auch gute Kinder- und Familien „Basis-Liederbüchlein“ zu verschenken/anzubieten. Sie sollten einen guten Querschnitt alter und neuer Glaubenslieder für jeden Tag (Morgen-, Abend-, Tischlieder), besondere Anlässe (Dank und Lob, Bitte und Trost) im Familienleben (Freuden- und Sorgentage) sowie a tempore Lieder für Sonntage und Festzeiten des geistlichen Jahres enthalten (besonders Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Erntedank, Ewigkeit) enthalten. Dazu sind entsprechende Musikkassetten/CD’s mitzugeben, die in den Familien das Einüben und aktive Mitsingen dieser Lieder ermöglichen. Die Eltern, aber auch Großeltern sollten so ermutigt und befähigt werden, zu den verschiedenen Tagzeiten (besonders als „Gute-Nacht-Ritus“) wieder den geistlichen „Schatz“ unserer alten und mancher neuen Choräle/Lieder zu entdecken. Was dabei bisher als „Kinderheftchen“ auf dem Markt ist, vermag nicht zu befriedigen und das Gemeindegesangbuch ist für diesen Zweck auch nicht geschickt.


· Gemeindlich oder nachbarschaftsübergreifend könnte diese Singermutigung dadurch verstärkt werde, dass Einübangebote oder Mutter-Kind-, Großeltern-Enkel-Singstunden angeboten werden, bzw. auch temporäre Singkreise für das Kirchenjahr. Dabei könnten auch freuden- und mitmachverstärkend gezeigt werden, wie durch einfache Rhythmusinstrumente und Körperbewegung Leib und Seele ins Loben und Schwingen kommen.


· Für eine solche Sing- und Musizierförderung bieten sich auch in Kindergärten, Kinderkirche und Unterricht viele Möglichkeiten. Bewusster als bisher sollten die Kindergarten-Verantwortlichen und die Erzieherinnen miteinander besprechen, was und wie oft mit den Kindern „geistlich“ gesungen wird. Denkbar wären örtliche „Kirchenchor-Kindergarten-Patenschaften“, wo wöchentlich 2 – 3 SängerInnen der Großelterngeneration in die Kindergärten zur „Singstunde“ kommen. Zu solchen Besuchen könnten auch Bläser und andere Musizierende eingeladen werden.


· Das Sing- und Musizierpotential unserer KonfirmandInnen und Gemeinde-Jugendgruppen sollte gefördert und aktiviert werden, auch und besonders durch populäre Musikformen (z.B. Gitarrenkurse, Lieder und Musik „ihrer“ Generation, also Gospel, Sakropop, ten-sing-Gruppe, Rap). Und dies darf und soll dann auch die Gottesdienstgemeinde als Gotteslob der Jugend erfahren und sich mitfreuen.


· Ebenso sollte die Einführung der ganztagesbetreuten Schule für moderne kirchenmusikalische Angebote für Kinder und Jugendliche als Aktivierungs-Chance genutzt werden.


· Zugleich bietet das zunehmende Älterwerden in unserer Gesellschaft u.a. auch neue kirchenmusikalische Aktivierungs-Chancen für unsere GemeindeseniorInnen ab 55 Jahren: z.B. Aufbau von SeniorInnen-Chören/Musiziergruppen, Sing-Hauskreisen, NeusängerInnen und Jungbläsern, bewusstes „geistliches Singen“ von Großeltern mit ihren Enkeln, verstärkte Freude und Beteiligung an kirchenmusikalischen Gottesdiensten und Konzerten. Angeregt werden könnte auch das, was einst unsere „Alten“ pflegten und was heute die Gerontologen als Gedächtnistraining sehr empfehlen: jeden Monat den Text eines Gesangbuchliedes durch Singen und Memorieren auswendig zu lernen. Dies wäre ein zweifacher „Schatz“ für Leib und Seele.



3.4 "Und einer rief zum anderen..." (Jes 6,3) Stärkung der Chöre und des musikalischen 

      „Mitmach-Angebots“

· Ergänzend zu den strukturellen Verbesserungen für die Unterstützung kirchenmusikalischen Lebens in Bezirk und Gemeinde regen wir an:
Es gibt bei uns einige Kirchenchöre und DirigentInnen, die sich mit ihren Bestands- und Gestaltungssorgen ziemlich alleine gelassen fühlen, denen es an umfassender Beratung und Ermutigung lokal und bezirklich sehr fehlt, die aber z.T. auch ihrerseits bisher kaum Hilfe erbeten haben oder zu Veränderungen bereit oder fähig waren. Dies muss sich beidseits zu verstärkter Kooperation ändern. Dabei ist zu bedenken, dass diese Arbeit auch künftig allenfalls teilweise durch den Bezirkskantor geleistet werden kann (Aufgabenüberlastung), vielmehr ergänzende Begleit- und Kompetenzteams erfordert.


· Neuaufbruch und Wandel sind möglich, allerdings nur, wenn man auch die veränderten Lebenshaltungen Bedingungen und Wünsche unserer Zeit mitberücksichtigt (z.B. auch das Bedürfnis in einem Chor Lebensgemeinschaft mit Freizeitprogramm und andere Angebote zu finden) Denn Chöre, wie wir sie überwiegend traditionell haben und pflegen, gibt es in kirchlicher Breite so erst seit ca. 100 Jahren. Vieles deutet aber darauf hin, dass wir sie in dieser bisherigen Normalform (wöchentliche Probe, häufige Auftritte, eher traditionell-klassisches Musiziergut, generationenübergreifend) so überwiegend nicht mehr halten können, schon gar nicht in jeder Gemeinde.


· Zu akzeptieren ist darum (wenn auch sehr bedauernd), dass sich weitere gemeindliche „Normalkirchenchöre“ wegen mangelnder Akzeptanz durch Überalterung auflösen werden werden und dass manche, miteinander altgewordenen Chöre und DirigentInnen sich auch nicht mehr verändern und neu beleben lassen werden. Freuen wir uns dankbar, solange wir sie noch haben, auch für sie selbst als besondere Lebensgemeinschaft (ähnlich manchen kirchlichen Altenclubs, die auch in kleiner Zahl für ihre TeilnehmerInnen wichtig bleiben, aber besonders in städtischen Gemeinden, allmählich absterben werden, weil sie für die nachkommende Generation unattraktiv geworden sind).

· Neben sie und dann an ihre Stelle sollten andere, jüngere Chöre ganz neuer Prägung treten. So gewiss es stets auch bezirklich/distriktlich, möglichst "Leistungschöre" auf hohem Niveau geben sollte, die gerne und gut das (von vielen KirchenmusikfreundInnen auch sehr gewünschte) anspruchsvolle, klassische Repertoire darbieten, muss es bei uns mehrheitlich Chöre geben, die für weniger leistungsstarke, zeitlich begrenzte Aktivfähige ein begeisterndes, breites, einladendes Kirchenmusikangebot bieten in generationenübergreifende Mischung der Musikstile (von Bach bis Pop), das weniger Einübungsanforderungen und individuelle Begabung beansprucht, aber mehr pädagogische Fähigkeiten und Begeisterungszuwendung der DirigentInnen beim "Abholen" ihrer Chormitglieder. Darauf ist bei der Ausbildung der KirchenmusikerInnen und DirigentInnen künftig mehr zu achten, damit einfach Singwillige aller Generationen ihrem Geschmack und Fähigkeiten entsprechend und singen können und nicht überfordert werden. Außerdem sollte bei diesen neuen Chören dann auch stärker die veränderten Zeit- und Kraftmöglichkeiten der TeilnehmerInnen bedacht werden (Proben nur 1-2 mal monatlich oder mit jahreszeitlichem Schwerpunkt oder als "Projekt-Singgemeinschaften" auf kurze Zeit oder als "Hausfrauen-/Mutter-Kind/Seniorenchörle" an Vormittagen). Hierfür konstituierend sind bezirklich Chorleitungsschulungen für neue Zielgruppen und Angebote, samt geeigneter Chorliteratur (auch "nur" ein- und zweistimmige Sätze, VorsängerInnen und Chor, Bewegungslieder).


· Es muss neben den Kirchenchören bisheriger Art also aus vielen Gründen (Zeit, Einsatzbereitschaft, Motivation, Fähigkeiten, Singfreude- Erweckung) künftig verstärkt ganz neue Angebote geben, die auf jede Weise zu fördern sind, auch im Bedürfnis nach Gemeinschaft über das Singen hinaus: 
Sing- und Musizierhauskreise für alte/neue Lieder, traditionelle und populare Kirchenmusik (dies auch generationsspezifisch, und zu verschiedenen Zeiten des Tages): Popular-Gottesdienst-, Lobpreis-Bands, Kindermusiziergruppen, Eltern-, Kinder-, Familien-, Senioren-, Gospel-Singkreise; a-tempore-Singkreise zu Weihnachten, Ostern.


· Ad hoc-Sing- und Musikgruppen, die sich einmalig an zwei Vor-, Nachmittagen oder Abenden oder einem Samstag treffen, um dann einen Gottesdienst / ein Fest mitzugestalten und dafür u.U. nur ein- oder zweistimmig singen mit einfachen Liedern und Musiksätzen mit den Instrumenten, die sie spielen, begleitet (von Flöte, Schlagzeug, Trompete, Ziehharmonika bis Keyboard oder Tonträger als Musikbegleitung). - Neben hoher musikalischer Klasse in unseren Gottesdiensten soll und darf auch die durchschnittliche "Masse" singen und klingen. Zur kirchenmusikalischen Spitze weniger Könner muss wieder die Mitmach-Breite vieler gottvergnügt Aktiver kommen.


· Zu diesem musikalischen Erweckungsaufbruch sollten auch vermehrt Gemeinde-Singfreizeiten (plus Spaß und Spiel mit den Familien) gehören, die wochenends im Gemeindehaus oder andernorts angeboten werden können.

Ferner brauchen wir:
Ich singe dein Lob in den Tag hinein ... Will mit dir tun die kleinen Dinge, dass daraus stündlich dein Name klinge!“ (NL 762)
· Verstärktes Kooperieren von Singgruppen/Chören und Posaunenchören/Bläserkleingruppen zu einem gemeinsamen Auftritt


· Verstärkte Bewerbung von JungseniorInnen zur Bläserausbildung - "alte Jungbläser" und Intensivierung musikalischer Jugendarbeit (mit Zusatzangeboten)


· Ausbau unserer Kirchen-Posaunenchöre zur Familien-Freizeitgemeinschaft mit viel mehr Angeboten zum familiären Gemeinschaftserlebnis - als Lebensgemeinschaft und Heimat über das Musizieren hinaus (weltliche Vereine machen uns das vor)


· Abhaltung von Sing- und Musizierwochen der Kirchengemeinden, wo z.B. eine Woche lang von den Kindern bis zu den Senioren auf unterschiedlichste Weise und fröhlich miteinander gesungen und musiziert wird - "Unsere Gemeinde lobt fröhlich Gott!"

· Viel öfter und bewusster als bisher sollten die örtlichen Kirchen- und Posaunenchöre und auch andere Sing- und Musiziergruppen bereit sein, immer wieder auch außerhalb der Kirchen/Gottesdienste auf Straßen und Plätzen öffentlich zu singen und zu spielen (z.B. Oster-, Weihnachtszeit oder zur Marktzeit am Samstag in den Ortszentren) - dies als gesungenes/musiziertes Gotteslob für die Welt. Die Kirchengemeinden sollten mehrfach im Jahr vor den Kirchen, in den Ortszentren ein offenes "Liedersingen" für alle anbieten, wobei der Chor / eine Musikgruppe begleitend unterstützt, und wo man einstimmig Volkslieder und geistliche Lieder (a tempore des Kirchenjahres) als Dorfgemeinschaft miteinander singt und speziell die Familien und Kinder einlädt: "Ich singe mit, wenn alles singt!"
Ebenso Freude und einladende Breite könnten folgende Neuangebote bewirken:


· Familien-Singwanderungen, Sing-"Wallfahrt"-Umzüge der Gemeinden durch den Ort am Kirchenpatronatstag, zu den Sonnenwendezeiten, an Ostern, Erntedank, Ewigkeitssonntag, zur Advents- und Weihnachtszeit, Epiphanias (z.T. auch historisch kostümiert und mit Laternen zur Abendzeit); Wiederbeleben des Sonn- und Feiertagsblasens vom Kirchenturm oder am Morgen auf einer Anhöhe über dem Ort.


· Gemeinden könnten sich Projekte vornehmen wie "Musizier- und Gesangbuchnacht", "Durchsingen des Gesangbuchs" in 3-4 Jahren, wochentägliches kurzes Abendsingen oder sonntägliches "Morgensingen" vor den Gottesdiensten; oder mit Impulsartikeln im Gemeindebrief: "Was mir mein Lieblingslied bedeutet?"


· Bei den Kasualien sind verstärkt Angehörige / Freunde einzuladen, die Tauf-, Hochzeits-, Konfirmationsfeier, den Jubilars- und Trauergottesdienst durch eigene singende/musizierende Beiträge mitzugestalten,  bzw. ihre erwünschten Lieder, Musikstücke (traditionelle, moderne) für die Gottesdienstgestaltung zu nennen. 


· Da die alten Beerdigungschöre, die mehrstimmig singen konnten, leider zunehmend abgehen, sollte entweder mit der Gemeinde auch am Grab ganz bestimmte Ewigkeitslieder regelmäßig gesungen oder aus der Gemeinde einige Glieder gewonnen werden, die bereit sind, am Grab klassische Trostchoräle einstimmig zu singen.

3.5 "... zu feiern die schönen Gottesdienste des Herrn" (Ps 27): Musikalische Gestaltung der 

      Gottesdienste

Zur veränderten musikalischen Gestaltung der Gottesdienste wurde oben schon Vieles gesagt. Wir ergänzen:

· Die Anregungen des neuen "Gottesdienstbuchs" unserer Landeskirche, auch unseres neuen Gesangbuches zu vielfältiger liturgisch-musikalischer Neugestaltung unserer Gottesdienste und Andachtsformen sind vielfach noch ungenutzt. In vielen Bezirksgemeinden kam es bisher zu keiner Bereicherung der Liturgie (z.B. Bekenntnislied nach dem Stillen Gebet, Halleluja-Singen nach der Schriftlesung, Bittrufsingen nach den Fürbitten, a tempore Kirchenjahresstrophe vor oder nach dem Segen, regelmäßiges Singen wenigstens eine neuen Liedes und viele andere Möglichkeiten). Auch die vielfältigen Chancen einer Verbindung von Singen, Musik und Bewegung/Tanz bei neuen Mitmach-Liedern oder der Begleitung durch Popularmusik werden bisher zu wenig wahrgenommen.


· Regelmäßiger (z.B. jedes Vierteljahr) sollte ein Sing- und Musiziergottesdienst in jeder Gemeinde (auch „Liedpredigten“) stattfinden. Dabei und in allen unseren Bemühungen sollte im Zentrum stehen: weg vom passiven Musikkonsum zur aktiven Teilhabe!


· Der neue Kirchenmusikbezirksausschuss sollte sich in Fortsetzung unserer AG-Reformanstöße darum bemühen, vieles von dem an Impulsen und neuen Formen und Gestaltungen zu erfragen und weiterzugeben, was in anderen Kirchenbezirken zum Teil schon seit längerem erfolgreich umgesetzt wurde. Dabei sollte der Ausschuss dann auch Fachleute aus Popular- und Chorarbeit und Kindermusik / Singbewegung zu uns einladen, die ihre Anstöße und Initiativen an die Kirchenmusikverantwortlichen bei uns breit weitergeben. - Was bei uns fehlt, sind nicht Menschen, Mittel und Möglichkeiten, vielmehr die konzentrierte Zusammenarbeit und begeisternde Ermutigung aller Beteiligten vor Ort.


· Sehr verheißungsvoll wäre es auch, wenn wir wie in anderen Kirchenbezirken, alle 4-5 Jahre ein "Jahr der Kirchenmusik" mit breitesten Mitmachangeboten in unterschiedlichsten Inhalten und Formen initiieren. Diese Aufbruchimpulse haben dort (z.B. Bezirk Neuenstadt) für eine regelrechte Kirchen-Sing- und Musizierbegeisterung gesorgt.


· Weil wir uns ein umfassendes Gotteslob in größter aktiver Gemeindebreite wünschen, möchten wir, dass alle kirchenmusikalischen Bereiche/Stile auf ihre Weise angemessen wahrgenommen und gleichberechtigt gefördert werden. Wir stimmen aber in der gegenwärtigen kirchenmusikalischen Krisen- und Umbruchsituation, die umfassende Reformen fordert, insbesondere jenen KirchenmusikerInnen im Lande zu, die wie z.B.  J. Bredenbach, W. Dalferth und H.-J. Eißler sehr begründet fordern, dass die verstärkte, gezielte Förderung und Anerkennung kirchlicher Popularmusik(erInnen) das wichtigste Gebot der Stunde ist. Dafür sollte es auch spezielle kirchenmusikalische Ausbidlungsgänge geben ohne das intensive Studium  der klassischen Kirchenmusikfächer, um breite Beteiligung zu ermöglichen. Die Popularmusik mindestens genauso zuzulassen, zu unterstützen und bei uns wirken zu lassen wie die traditionelle Kirchenmusik (in Gottesdienst, Glaubens- und Gemeindeleben, Konzertarbeit), ist absolut notwendig, besonders auch in unserem Kirchenbezirk. Obwohl die geistliche Popmusik verschiedener Stile so viele Kirchenglieder (besonders der jungen bis mittleren Generation) begeistert, erfährt sie bisher kaum Förderung und breite Wirkungsmöglichkeiten im gemeindlichen "Normalleben". Das muss sich rasch ändern.

4. Bezirkskantorat, Stellen, Dienstaufträge, Finanzen

„Lasset alles vorbildlich und ordentlich zugehen“ (1. Kor. 14,40)
Wir wissen, dass viele unserer Reformwünsche auf harte finanzielle Realitäten stossen.

Von daher regen wir an, dass sich innerhalb der Kirchenmusikgremien (im Gespräch mit Haushaltsexperten unseres Bezirks und Projekterfahrenen anderer Bezirke) auch ein Arbeitskreis Stellen/Finanzen bildet, der diesen Bereich intensiv bedenkt. Folgendes ist uns aber als AG sehr wichtig, oder schlagen wir schon jetzt anregend vor:

4.1 Aus allem grundsätzlich und praktisch hier Gesagten geht klar hervor:

Kirchenmusikalische Breiten- und auch Spitzenarbeit ist für das Leben und die Ausstrahlung unserer Gemeinden unverzichtbar. Wir brauchen deshalb notwendig sehr qualifizierte KirchenmusikerInnen als Haupt- und Nebenamtliche, ohne die unser gesamtes kirchenmusikalisches Gemeindleben, die Nachwuchsfindung, Ausbildung und Förderung unserer ehrenamtlichen Kirchenmusikaktiven in die absolute Krise und Abseitssituation kommen würde.

Es wäre, gerade auch für Kirchendistanziertere und eine kirchenmusikalische begeisterte Öffentlichkeit, unbegreiflich und ärgerlich, wenn ausgerechnet das ausstrahlungskräftigste Medium der Verkündigung und die beliebteste Kirchenbotschafterin finanziell abgewürgt würde. Bedenkt man, dass es einst in allen größeren Gemeinden neben der Pfarrstelle- auch eine hauptberufliche Kirchenmusikerstelle gab (und zwar in finanziell knapperen Zeiten), dann ist der in den letzten Jahrzehnten EKD und Landeskirche weit vollzogene kirchenmusikalische Stellenabbau ein folgenreiches „Armutszeugnis“ für die Wertigkeit des Gotteslobs in der evangelischen Kirche.

4.2 Brackenheimer Kantorenstelle

Von daher muss die Brackenheimer Bezirkskantorenstelle unbedingt erhalten bleiben. Der KW-Vermerk „künftig wegfallend“, den ein bezirklicher Stellenplanungsausschuss vor einigen Jahren bei der Bezirkskantorenstelle anbrachte, war in vieler Beziehung falsch und unverantwortlich. Und dies nicht nur im Blick auf deren bisherige, sondern erst recht bezüglich ihrer künftigen Notwendigkeit. Da nicht nur insgesamt im Bezirk, sondern auch unter Kirchenmusik-Aktiven (z.B. in unserer AG) Unkenntnis über den bisherigen Dienstauftrag des Bezirkskantors herrscht, sei er hier genannt:

· Gesamtdienstauftrag des Bezirkskantors

1. Örtlicher Dienstauftrag (Kirchengemeinde Brackenheim)



60 %

1.1 Organistendienst bei Gottsdiensten und Kausalen

- durchschnittlich 160 Dienste im Jahr






20 %

1.2 Kantorendienst/Kirchenchor (wöchentliche Probenzeit mit doppelter

Zeiteinheit – mindestens 90 Minuten)






20 %

Kinderchor (wöchentliche Probenzeit mit einfacher Zeiteinheit

- mindestens 45 Minuten)







10 %

1.3 Kirchenmusikalische Veranstaltungen

- bis zu 6 Veranstaltungen im Jahr (davon mindestens 3 eigene)


10 %

2. Bezirksauftrag









40 %

2.1 Unterrichtstätigkeit

- C-Lehrgänge und Organistenkurse






10 %

2.2 Begleitung und Betreuung der nebenberuflichen Kirchenmusiker

im Kirchenbezirk









10 %

2.3 Sonstige Aufgaben des Bezirkskantors

Laut Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes einschließlich

Verwaltungsaufgaben sowie Einberufung und Leitung der Bezirkskonferenz

für Kirchenmusiker








10 %

2.4 Kantatenchor und Jugendchor
(Bezirkschöre mit projektbezogener Arbeit)





10 %

Dieser 1994 überarbeitete Dienstauftrag (bestätigt von KGR, KBA und OKR/LKMD S. Bauer) wurde ergänzt durch die Erklärung von Bezirkskantor H.-G. Mörk, weitere 6 kirchenmusikalische Veranstaltungen im Jahr ehrenamtlich durchzuführen, so dass das derzeitige Angebot nicht reduziert werden muss.

· Die Kirchenmusik-AG stellt dazu fest: Bezirkskantor H.-G. Mörk hat in 26 Jahren seinen Dienst bei uns sehr gut und hingebungsvoll wahrgenommen und innerhalb seines Dienstauftrages in allen Bereichen meist viel mehr getan, als er verpflichtet gewesen wäre. Sehr viele Dienst, auch für den Bezirk, waren nur dadurch machbar, dass er und seine Frau Christiane Mörk ehrenamtlich und im Doppeldienst tätig sind, wobei sie auch von ihren Kindern beeindruckend unterstützt werden. Ein Mehr an Einsatz kann unmöglich erwartet oder gar gefordert werden.


· Dienstkapazitäten:
Sehr wohl würde man sich aber wünschen, dass für die im Vorhergehenden beschriebenen bezirklich-gemeindlichen Förder- und Beratungsbedürfnisse und Reformherausforderungen zusätzliche Dienstkapazitäten des Bezirkskantors freigesetzt werden können. Ob und wie dies durch Reduzierung des Dienstauftrages in Brackenheim und durch Organisations-/ Effizienzreform des bezirklichen Auftrages möglich ist/sein könnte, wäre durch intensive Beratung in den neu zu bildenden Kirchenmusikgremien im Dialog mit dem KGR und KBA Brackenheim zu prüfen. Deutlich ist aber schon jetzt, dass sich einige wichtige Reform-Gesamtziele nur dann erreichen lassen werden, wenn den Kirchenmusik-TrägerInnen in gemeinsamen Anstrengungen folgendes gelingt:


· Kompetenz- / Organisations- Begleit- und Förderteams:
Die Gesamtaufgaben und Reformherausforderungen für Kirchenmusik so neu zu strukturieren, dass mehrere Kompetenz-, Organisations- Begleit- und Förderteams/Verantwortliche für bestimmte Kernbereiche (Basisarbeit in den Gemeinden; Stärkung der gemeindlichen Chor- und Musizierarbeit; Förderung der OrganistInnen und DirigentInnen; Aufbau breiter Popularmusik; bezirkliche Leistungschöre und Konzertarbeit; Finanzen, Stellen, Öffentlichkeitsarbeit; Kooperation und wirksame Lenkungs- und Leistungsstrukturen) mit verantwortlich übernehmen und so den Bezirkskantor wirksam entlasten, bzw. insbesondere für Fortbildungs- und Beratungsdienste freisetzen. Unser Bezirkskantor sollte – neben seinen Basisdiensten in Brackenheim – nur dort gezielt wirken, wo er seine enormen Begabungen und seine eigentliche kirchenmusikalische Berufung hat: als Ausbilder, Berater und Experte für breites, qualitatives kirchenmusikalisches Leben von der klassisch-traditionellen bis zur Popularmusik. Von Verwaltungs- und Gremiumsleitungsaufgaben sollte er weit möglichst entlastet werden.

4.3 Stellen, Dienstaufträge und Finanzen

· Der vorhandene "Schatz": 
Gemessen an der Stellenausstattung sowie den bereitgestellten Mitteln ist die kirchenmusikalische Gesamtarbeit bei uns nach Umfang, Qualität und Ausstrahlung noch immer beeindruckend breit und gut. Dies war und ist nur möglich durch die bewunderswerte Hingabe mit der alle unsere haupt-, neben- und ehrenamtlichen Aktiven, passiven Förderer, Gemeinden, Werke und Öffentlichkeit nach wie vor die Kirchenmusik als ihre „Herzenssache“ leben und unterstützen. Und dieser „Mehrwert“ und „Schatz“ an einsatzbereiten, begabten und opferwilligen Menschen soll und kann uns allen Mut für die Zukunft, für unser erhofftes und gewolltes umfassenderes Aufblühen von Kirchenmusik schenken. Wir haben keinerlei Grund zu Verzagtheit, weder geistlich noch konkret-praktisch.


· Förderprioritäten und neue Förderquellen:
Sehr wohl aber müssen wir uns den ernüchternden Fakten heute und wohl noch härteren Bedingungsrealitäten morgen stellen: aus vielerlei demografischen, wirtschaftlichen und geistig- gesellschaftlichen Gründen werden wir als Kirche in den nächsten 30 Jahren mindestens ein Drittel weniger Mitglieder und im schlechtesten Fall, bis zu 50 % weniger Finanzmittel aus Kirchensteuern haben.

Das nötigt uns nicht nur kirchliche Förder- und Dienstprioritäten zu setzen (also manche bisherigen Arbeitsbereiche zu reduzieren oder gar aufzugeben), sondern auch unsere Ressourcen an Menschen und Mitteln noch bewusster und gezielter einzusetzen im Sinne von verstärkter Kooperation, Konzentration, Zielsetzung und präzisen Stellenbewertungen und Dienstaufträgen. 
Es fordert uns aber ebenso ganz neu heraus, mit aller Fantasie, Klugheit und Opferbereitschaft, neue Förderquellen für intensives evangelisches Leben als Kirche für und im Volk zu entdecken – z. B. auch und besonders für die musikalische „viva vox evangelii“, die quellfrisch-lebendige Stimme des Gotteslobes als Markenzeichen und Erkennungsmelodie für evangelische Kirche bei uns im Zabergäu und Leintal.


· Konsequenzen:
Wenn dieses Ziel für den ganzen Kirchenbezirk genauso eindeutig wichtig und wertvoll-zentral ist und bleibt wie für unsere Reform-AG, dann ergeben sich folgende Konsequenzen:

1. Stellen 
Die noch vorhandenen Stellen (Haupt- und Nebenamtliche) und Mittel dürfen keinesfalls reduziert werden; sie müssen aber einerseits je auf ihren wirksamen Einsatz bzw. deren verbesserten Gebrauch überprüft werden (Dienstaufträge, notwendige Verbesserung von Qualität, Zielen, Vernetzung; gegebenenfalls auch Umschichtung, Konzentration, Neuausrichtung) und andererseits verstärkt durch freie Mittel abgesichert werden.

2. Bedeutung der Ehrenamtlichen / Basis- und Breitenarbeit 
Was wir an haupt- und nebenamtlichen KirchenmusikerInnen – Potentialen und Finanzmitteln haben, muss verstärkt und gezielt für die Gewinnung, Ausbildung und laufende Förderung von Ehrenamtlichen und kirchenmusikalische Basis- und Breitenarbeit eingesetzt werden. Wir werden zwar auch künftig nicht auf den kirchenmusikalischen Praxis- und Leitungsdienst (Orgel, Gottesdienstmitgestaltung, Chor, Musikarbeit, Konzertorganisation und eigene Musikdarbietung) unserer „professionellen“ KirchenmusikerInnen verzichten können und wollen, aber wir müssen ihre beruflichen Kompetenzen künftig viel stärker für die Ausbildung und fachliche Begleitung unserer ehrenamtlichen Dienste und Aufgabenstellungen einsetzen. Dies mit der Tendenz, dass dann die Ehrenamtlichen verstärkt und entlastend teilweise jene Praxisdienste bei Gottesdiensten und Chor-, Musikgruppenleitung alternierend oder stärker übernehmen.


3. Dienst - und Projektaufträge:
Auf der Basis solcher, mittel- und langfristigen Neukonzeption würde es sich auch nahe legen, die bisher lokal eingesetzten Haushalts- und freien Mittel dann darauf zu konzentrieren, neue, nachbarschaftlich-distriktlich orientierte Kirchenmusikerstellen oder Dienst- und Projektaufträge auf Honorarbasis einzurichten, um diese vorrangigen Ausbildungs-, Förder- und Leitungsziele für kirchenmusikalische Breitenarbeit und ehrenamtlichen Diensteinsatz zu erreichen, praktisch und qualitativ zu sichern.

4. Mittelfristige Neuausrichtung der kirchenmusikalischen Arbeit:
Praktische TrägerInnen des kirchenmusikalischen Dienstes vor Ort wären dann mittel- oder langfristig vor allem unsere Ehrenamtlichen, deren Zahl, Fähigkeiten und Motivation gezielt durch die haupt- und nebenamtlichen KirchenmusikerInnen sowie bezirkliche Kompetenz- und Unterstützungsteams ermöglicht und gesichert würden.
Dass und wie dies zu allem Guten möglich ist, machen uns unsere Posaunenchöre beeindruckend vor. Wir wissen und akzeptieren aber, dass diese Neuausrichtung kirchenmusikalischer Arbeit bei uns sehr viel Geduld, Sensibilität, Zusammenarbeit und einige Umstellungszeit (ca. 10 Jahre) erfordern wird. 

Dies auch deshalb, weil wir dazu sehr stark auf die Veränderungsbereitschaft/Umdenken bei den landeskirchlichen Ausbildungseinrichtungen und den jetzt aktiven haupt- und nebenamtlichen KirchenmusikerInnen angewiesen sind, die für einen solchen Paradigmenwechsel in ihrem Berufsbild und Selbstverständnis auch viel fördernde Hilfe, Verständnis und Zeit brauchen.


5. Kurzfristige finanzielle Entlastungshilfen:
Diese könnten für die Gemeinden gegenwärtig schon sein:
· Die Chorproben bei den Kirchenchören auf 90 Minuten zu begrenzen, da bei längerer Probe der nächsthöhere Satz für den/die ChorleiterIn gezahlt werden muss.

· Z. B. einmal im Monat den stellvertretenden ehrenamtlichen Dirigent den Kirchenchor leiten zu lassen, um Honorare zu sparen.

· Bei zu klein werdender Sängergemeinschaft den Zusammenschluss mit dem örtlichen Gesangverein, hin zur Chorgemeinschaft überlegen; dies ebenso im Blick auf alle anderen Kooperationsmöglichkeiten (s. oben Strukturen vor Ort) in Nachbarschaft, Allianz und Ökumene u.U. erwägen.

· Ausbildung aller örtlichen KirchenmusikerInnen künftig kostenlos für sie zu machen und dann mit ihrer künftigen Diensthonorierung verrechnen.

· Besoldungen/Honorare sollten künftig bei OrganistInnen und ChorleiterInnen so vereinheitlicht werden, dass ihre Dienste für die Gemeinden bezahlbar bleiben. Denkbar wäre auch die Umstellung aller festangestellten nebenamtlichen OrganistInnen, ChorleiterInnen auf Honorarbasis, da diese nicht an BAT gebunden sind.

· Im Blick auf eine eventuelle Senkung der Honorarvereinbarungen oder gar Wegfall von Besoldung, hin zu voll ehrenamtlichem Dienst, ist aber kritisch mitzubedenken:


Bei zu starken Absenkungen könnte es zu Problemen mit der Sozialversicherung kommen. Ferner: der Orgelausbildung geht ein langjähriger, kostenaufwändiger Klavierunterricht voraus. Einen Gottesdienst auf der Orgel vorzubereiten ist zeitintensiv und die Verpflichtung zu regelmäßigem gottesdienstlichen und kasuellen Organistendienst ist eine beträchtliche Aufgabe, die große Gewissenhaftigkeit und Verbindlichkeit fordert. Es ist ein echter, verpflichtend-fordernder Dienstauftrag, der in der bisherigen Form meist weit über das hinausgeht, was ehrenamtlich fairerweise zugemutet werden kann. Aus kurzfristigen Sparzwängen darf kein Mangel an und Demotivierung von GemeindekirchenmusikerInnen entstehen.


Ferner ist dankbar daran zu erinnern, dass unsere nebenamtlichen KirchenmusikerInnen alle mit größter Hingabe ihren Organisten- und Dirigentendienst tun, dafür auch viel zusätzlich-ehrenamtliche Kraft einsetzen und sie nicht selten Teile oder das ganze Honorar als „Spende“ zurückschenken. Für einige hier Aktive ist es außerdem ein notwendiges finanzielles Zubrot im Rahmen ihrer Existenzbedingungen. Und da muss dann wie bei anderen unverzichtbaren beruflichen Kirchendiensten gut biblisch gelten: „Ein jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert“.


· Dennoch ergibt sich, insbesondere bei den KirchenchorleiterInnen, aus der kirchlichen Entlohnungspraxis ein gewisses Problem- oder Bevorzugungsgefälle gegenüber den ehrenamtlichen LeiterInnen von Posaunenchören, Jungbläser-, anderen Musiziergruppen oder freien bezirklichen Jugendchören (z. B. „ars laudandi“) und den Verhältnissen bei landeskirchlichen oder freikirchlichen Gemeinschaften. Tendenziell sollten wir hier langfristig zu nicht besoldeten, lokalen Ehrenamtlichen (mit bloßer Aufwandsentschädigung, voller Übernahme der Aus- und Fortbildungskosten) kommen.


· Dies könnte langfristig dann auch bei OrganistInnen vielleicht möglich werden, wenn die musikalische Gottesdienstgestaltung vor Ort auf mehrere Schultern verteilt wird durch die Bildung von Kirchenmusik-Begleitteams (mehrere Orgel-, Keyboorad/KlavierspielerInnen, Gottesdienstband, Chor- und Singgruppen, Posaunenchor/ auch als Kleinbegleitgruppe, Gitarrengruppen) sowie Akzeptierens gelegentlichen a capella-Singens der Gemeinde. All dies würde nicht nur gestalterische und personelle Neuoptionen eröffnen, sondern auch neue finanzielle Spielräume.


· Zu akzeptieren wären von der Gemeinde dann aber auch, dass man z.T. auf manche gewohnte Qualität, Perfektion und Wirkungsrahmen verzichten lernen müsste (dies z. B. auch im Blick auf Wintergottesdienste im Gemeindehaus, Verzicht auf perfekte Orgelinstandhaltung und prestigeträchtiges Verstärken des Glockengeläuts), um das Notwendige zu haben/oder Neues fördern zu können.


6. Neue Mittel und Trägermöglichkeiten:
Zugleich würden unseren Gemeinden aber vielfältige Laienkräfte und kirchenmusikalische Breite und Begeisterung zuwachsen. Um diese Ehrenamtlichen aber so gut wie möglich durch Schwerpunktstellen mit haupt- und nebenamtlichen KirchenmusikerInnen ausbilden und fördern zu können, müssten neue finanzielle Mittel und Trägermöglichkeiten konsequent und kreativ erschlossen werden:

Auf einige Möglichkeiten wiesen wir schon oben bei den „Strukturreformen/Gemeinden“ hin (Mittelgewinnung durch „Projektbewerbung“, Sponsoring und Opfer). Ergänzend nennen wir hier noch zwei Chancen: die Bildung von Kirchenmusikfördervereinen oder die Neuformierung kirchengemeindlicher-nachbarschaftlicher Kirchenchöre/Kirchenmusikaktiven sowie Posaunenchors/chöre zum selbständigen, eingetragenen Verein.


· Dafür gibt es zahlreiche, starke Argumente: (1) Dies gab es und gibt es in der EKD und in Württemberg seit dem 19. Jahrhundert mit bestem Erfolg in nicht wenigen Kirchengemeinden (z.B. auch im Bereich Jugendarbeit und Diakonie). – (2) Durch einen Verein könnten die Gemeinden in ihrer Fürsorge und schwierigen Finanzsituation sehr wirksam entlastet, die kirchenmusikalische Arbeit enorm gefördert werden (bis hin zur Stellen- und Projektfinanzierung) und aktive sowie passive Fördermitglieder in verbesserter Öffentlichkeitsarbeit, verstärkter Breiten-, Leistungs- und Öffentlichkeitsarbeit die Unterstützungs-, Aktivitäts- und Präsenzwirkung wesentlich verstärkt werden.

· Die Vereinssatzungen könnten (wie andernorts) so gestaltet werden, dass sowohl engste kirchliche Dienst – und Unterstützungsverbundenheit wie nun ebenso eine hilfreiche Eigenständigkeit garantiert wären und entfaltet werden könnten. Volkskirche von morgen wird nicht nur noch mehr von ehrenamtlichen Einsatz ihrer Glieder leben, sondern sich auch durch eine neue Fülle sie unterstützender und ergänzender freier Werke ehrenamtlicher Leitung und Dynamik geprägt sein. Dies sollten PfarrerInnen und LaienrepräsentantInnen in den kirchlichen Gremien künftig nicht mehr eher ängstlich als Leitungs- und Machtverlust oder Wildwuchs beargwöhnen und teilweise blockieren, vielmehr in evangelischer Freiheit und bejahter Mitverantwortung aller Kirchenglieder begrüßen, fördern und wo immer möglich und sinnvoll sogar von sich aus initiieren.
Insbesondere unsere schon bisher relativ selbständige, und gerade deshalb blühende Posaunenchorarbeit könnte dadurch ihren meist sehr erfreulichen Erfolgskurs nach innen und aussen noch wirksamer festigen und ausbauen. Mit den zusätzlichen Mitteln (auch des Staats für Jugendarbeit) durch die Vereinsform könnten die BläserInnen auch ein besonderes Problem u.U. lösen: nämlich den Mangel an haupt- und nebenamtlicher Unterstützung für Chor-, Jungbläserausbildung und Qualitätsförderung sowie Hilfe bei Notenliteratur und DirigentInnen-Schulung. Denn dann wären durch die Vereinsbeiträge sogar auf Bezirksebene die Einrichtung einer nebenamtlichen Bläser/KirchenmusikerInnen-Fachstelle oder bestimmter zeitlicher Power-Projekte finanzierbar.


· Und ähnliche inhaltlich-gestalterische und ehrenamtliche fördernde Chancen (z.B. bezirkliche Projektstelle „Popularmusik“, kirchenmusikalische Eltern-Kinder-Jugend-Arbeit“ etc.) würden sich eröffnen, wenn es neue „Kirchenmusik-Fördervereine“ oder „Kirchenchor/Musikgruppen-Vereine“ oder örtlich-disktriktliche Patenschaftsprojekte gäbe, bei denen die Gemeinden auch kirchenmusikalische Stellen und Aufgaben unterstützungsüberzeugend bewerben.


· Was bei uns vor Einführung der Kirchensteuer jahrhundertelang als intensive persönlich-gemeindliche christliche Geber- und Trägerkultur in allen kirchlichen Wirkungsbereichen (unter viel schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen) selbstverständlich war und bei den angelsächsisch-amerikanischen, freikirchlichen und jungen „Eine-Welt-Kirchen“ bis heute so ist, haben wir als alimentationsgewohnte Volkskirche erst wieder zu lernen. Und dies leider möglichst rasch, breit und wirkungsstark. Wo nicht brechen uns in Bälde nicht nur vermeintlich zweitrangige, sondern sehr schmerzlich-existenzbedrängend auch erstrangige, absolut unverzichtbare Wirkungsbereiche und Möglichkeiten – wie z. B. auch in und durch die Kirchenmusik weg. Und zwar nicht, weil es an Mitteln generell fehlen würde, sondern weil wir unfähig und willig sind, sie für kirchliche Basisarbeit überzeugend, klug, entschieden, herzlich-offen und dynamisch genug zu erbitten.

· Die Befragung zur „Kirchenmusik Brackenheim“ bezeugt beeindruckend, wie sehr aktive und distanziertere Kirchenglieder und Öffentlichkeit zum einen an der Kirchenmusik herzlich hängen, und in welchem erstaunlichen Ausmaß sie zu noch größeren Hilfen und Opfern zu deren Erhalt bereit sind, da gilt: „Bittet, so wird euch gegeben, klopfet an, so wird euch aufgetan!“ – Und darüber hinaus in allem: „Euer himmlischer Vater weiß, wessen ihr bedürft“.
· Von daher beklagen wir als AG auch nicht, dass uns kirchenmusikalisch manche Mittel gegenwärtig noch fehlen und wir betend und arbeitend zu ihrem Erwerb die uns „anvertrauten Talente vermehren müssen“; wir beklagen vielmehr, dass es teilweise in unserer Landeskirche und manchen unserer Gemeinden einen „Geist der Verzagtheit und des Kleinmuts“ gibt, der die heutigen Krisenherausforderungen für Kirche vor allem sparend-reduzierend und durch Fremdgesetzlichkeiten aus der Wirtschaft zu bewältigen sucht.

· Auch und exemplarisch für das Aufblühen von Kirchenmusik halten wir uns dagegen an die biblischen Mutverheißungen:


„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2.Tim 1, 7).


Und das paulinische Vorbild bezeugt, dass gerade das laute Gotteslob, inmitten dunkler Bedrängnisse, Türen und Herzen auftut (Apg 16,25) und genauso auch Kirche bei uns wunderbare Befreiungs- und Wachstumserfahrungen geschenkt bekommen wird, wenn sie – wider allen Schein und Versuchung – ihren Herrn jubelnd preist, der sie gegen alle irdischen Stimmlosigkeiten zu zeitlichem und ewigen Lob mitreißt. Wir vertrauen also zu aller Freude und Zuversicht, dass Jesus Christus dies gerade auch bleibend seinen GottlobInnen im singenden und musizierenden „Schwäbischen Himmelreich des Zabergäu und Leintals“ schenken wird. 


Entscheidend viel vom Grad und der Tiefe unserer evangelischen Zentriertheit auf das Wort, die Gnade und alles, was „Christum treibet“, zeigt sich dadurch, wie ausschließlich und herzenselementar unser ganzes biblisches Beten, Singen und Lobpreisen ununterbrochenes Verherrlichen und jubelndes Verbundensein mit dem väterlichen-liebevollen Gott in Jesus Christus ist, als dem A und O unserer Freude (Kolosser 3,16f und Offbg.19,5f).

4.4 Gemeinsame Maßstäbe


Verbunden In christlicher Freiheit...

Hingewiesen sei schließlich noch darauf, dass solche Reform unserer Kirchenmusik bei aller erhofften Gestaltungsfreiheit und Fülle, nicht ohne gemeinsame Maßstäbe auskommt. Wir werden regelmäßig im Blick auf das überkommene und neue Gotteslob- und Musiziergut echte Perlen und Gold von Talmi und Modeschmuck zu unterscheiden haben. Die Einsicht in die Geschichtlichkeit und Menschenverfasstheit aller geistlichen Verse und Vertonungen hilft uns gegen Traditionserstarrung, aber auch gegen allen stets vorhandenen, teilweise billigen Zeitgeist kritisch zu bleiben. 


Dies hilft, immer wieder Vergangenes oder weniger Wertvolles loszulassen, Altes und Neues zu verbinden und auch manches „bis zur Ernte“ (d.h. der Erkenntnis bleibender Frucht) mitaufwachsen zu lassen. „Furcht ist aber nicht in der Liebe“, auch nicht der Liebe zu schöpferischer Weiterentwicklung von Kirchenmusikalischem, wo ebenso alles seine Zeit haben darf, auch manche sog. „Modewellen“, die es schon immer gab. 


Unsere KirchenmusikerInnen mögen dann unseren Gemeinden immer wieder helfen, über- und dazugekommene Qualität zu erkennen, und die vielfältige, differenzierte Gemeindebasis unterschiedlicher Prägungen Musikmilieus und Geschmäcker dabei mit zu ermutigen: „Prüfet alles, das Gute aber behaltet.“


... und Liebe...

Weil nun aber neben der Freiheit, zuerst und zuletzt die Liebe das wichtigste Christenmaß ist, wird man zwischen den Generationen, Gemeinden, Werken und Gruppen auch immer wieder an das wechselseitige Einander Tragen und Fördern im einen Leib Christi zu erinnern haben. Also daran, dass alle mitleiden, wenn es einem Aktiven-Teil kirchenmusikalisch schlecht geht oder er gar ausgegrenzt wird. 

Und dies kann wechselnde Gemeindeteile treffen.
- Kinder, die kein geistliches Singen in der Familie erleben 

- Eltern, die nicht mehr wissen, wie das geht 

- Jugend, die ihre Art Gott zu loben, musikalisch nicht gefördert sieht und erleben kann 

- Ältere, die in „Normalgottesdiensten“ nur noch mit neuen Liedern und Musik konfrontiert sind

-  Chöre und Musikgruppen, die man mit ihren Existenzproblemen gemeindlich-bezirklich allein lässt 

- KirchenmusikerInnen, denen man kaum dankt oder die man mit Erwartungen überfordert

- Gremien, die man mit ihren Gestaltungs- und Finanzsorgen für Kirchenmusik allein lässt. 

Und dass es insgesamt so verschieden ausgeprägte Gemeinden und Gruppen geben kann, dass sie miteinander kaum mehr ein verbindendes Gotteslob und Musiziergemeinschaft hinbekommen, viel weniger teilweise als totale „musikalische In-Group“ fähig und sensibel sind, das Fremdsein und Gefühl der Ausgeschlossenheit zu verstehen, das Kirchenfernere, Andersgeprägte oder Neusuchende empfinden, wenn sie in solche kirchenmusikalisch sehr exklusiv gewordenen Gemeindegottesdienste oder Gruppen hineinkommen.


Wir sagen nicht, dass dies bei uns schon so ausgeprägt wäre, aber Tendenzen dazu gibt es. Darum – „wehret den Anfängen“ – „Und über alles ziehet an das Band der Liebe!“ Konkreter noch, über solche Gefährdungen und Distanzprobleme „kirchenmusikalischer Entfremdungen“ haben PfarrerInnen, Kirchenmusik- und Gemeindeverantwortliche mit einander sensibel und zurechtbringend zu wachen.


Dazu wird es künftig, auch verstärkt notwendig sein, sich immer wieder über gemeinsame Ziele und je besondere Schwerpunkte kirchenmusikalischer Arbeit in Gemeinden, Werken und Bezirk zu verständigen. Dazu gehören dann auch klare Dienstaufträge für Haupt- und Nebenamtliche sowie die Achtungsverbindlichkeit gewisser theologisch-praktischer Leitlinien für Kirchenmusik bei uns.


Und solche Dienstaufträge und Leitlinien sind dann auch personell, orts- und wirkungsbezogen von den damit Beauftragen und Gremien zu überprüfen, zu aktualisieren, bzw. durch mündliche und schriftliche Berichte in einem festen Turnus in ihrer Praxis darzustellen oder durch Beratung und Förderung besser umzusetzen. Dabei soll nicht misstrauische Kontrolle und Kritik anleitend sein, sondern freundlich fördernde Kompetenzstärkung, viel Dank, ermutigende Anerkennung und Erfahrungsaustausch oder wechselseitige Anstöße zu noch mehr Zusammenarbeit und Lernen von – und miteinander.


... zum fröhlich-vielfältigen Lobe Gottes

Wenn Gott loben unser aller Amt ist, dann soll es auch als herzlich verbundene Chorgemeinschaft geschehen. Von ihr soll bei uns freilich fröhlich-vielfältig gelten: „Die Gemeinschaft im Heiligen Geist und Gotteslob besteht nicht in der Eintönigkeit, sondern im Zusammenklang vieler verschiedener Stimmen und Musizierender, deren cantus firmus, Jesus Christus, das Leben ist.“ Und dieses Leben in Jesus Christus befreit uns, zu „maßloser“ Jubelfülle und nicht endender Freude in unserem Bezirkskirchlein und hilft uns, weit darüber hinaus alle mit einzuladen:

„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!“ (Ps. 150,6)
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